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I. EInlEItung 

I.1. AnwendungsbereIch des hAndbuchs „eInfuhrdokumente“ – teIl I 
Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die wesentlichen Grundlagen und Funktionen von TRACES im 
Zusammenhang mit der Einreichung (Teil I) der folgenden amtlichen Einfuhrdokumente bei der zuständigen 
Behörde in der EU (Grenzkontrollstelle (GKS), benannter Eingangsort (DPE), benannte Eingangszollstelle 
(DPI)): 
•	 GDE:1, 2  Gemeinsame Dokumente für die Einfuhr von Futtermitteln und Lebensmitteln nichttierischen 

Ursprungs 
•	 GVDET:3  Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr von Tieren
•	 GVDEP:4  Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr von Tierprodukten
•	 DECLAR:5 Erklärungen(6)

•	 CHED-PP:7	Gemeinsames	Gesundheitsdokument	für	die	Einfuhr	von	Pflanzen	und	Pflanzenerzeugnissen	

Gegebenenfalls	wurden	den	Beschreibungen	Screenshots	der	TRACES-Benutzeroberfläche	beigefügt,	um	
einen	besseren	Eindruck	von	der	TRACES-Oberfläche	zu	vermitteln.	

Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu beschleunigen und 
Eingabe-	und	Tippfehler	zu	vermeiden.	

Wir empfehlen, dass Sie dieses Benutzerhandbuch zusammen mit dem TRACES 
Toolkit8	 lesen,	 über	 das	 Sie	 Zugriff	 auf	 weitere	 TRACES-Benutzerhandbücher,	
-Videos	und	-Vorlagen	haben.	
Über	das	TRACES	Toolkit	finden	Sie	alle	erforderlichen	 Informationen	 in	einem	
einzigen „Plattformdokument“. 

TRACES	 dient	 als	 „einzige	 Anlaufstelle“	 zum	 EU-Recht	 in	 den	 Bereichen	
Veterinärmedizin und Verbrauchergesundheit (Erzeugnisse tierischen Ursprungs, 
lebende Tiere und tierische Nebenprodukte)	und	Pflanzengesundheit.	
Wenn	Sie	 Informationen	zur	Umsetzung	des	allgemeinen	EU-Rechts	benötigen,	
wenden Sie sich bitte an Ihre zuständigen nationalen Behörden oder an die 
zuständigen	 EU-Behörden.	 Dort	 erhalten	 Sie	 Informationen	 u.	 a.	 zu	 den	

Anforderungen	an	die	Verbringung	von	Pflanzen	und	Tieren.	

Alle	erforderlichen	Informationen	über	TRACES	finden	Sie	auf	der	offiziellen	Kommissions-Website	Gesundheit 
und Verbraucher.9 Hier gelangen Sie zu einer Zusammenstellung von Präsentationen zu TRACES.10

1 Ver.(EG)Nr.669/2009 der Komm: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0669:DE:NOT. 
2 Ver.(EG)Nr. 1152/2009 der Komm: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1152:DE:NOT.
3 Ver.(EG) 282/2004 der Komm.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0282:DE:NOT.
4 Ver.(EG) Nr. 136/2004 der Komm: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0136:DE:NOT. 
5 Ver.(EU) Nr. 142/2011 der Komm: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0142:DE:NOT. 
6	 D.	h.	für	die	Einfuhr	von	Zwischenprodukten	benötigte	Erklärungen	nach	Anhang	XV,	Kapitel	20	der	Verordnung	(EU)	Nr.	
142/2011	oder	Einfuhren	von	Knochen,	Hörnern,	Hufen	und	Folgeprodukten	nach	Anhang	XV	Kapitel	16.	
7 Richtlinie 2000/29/EG des Rates: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:DE:NOT.
8 TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.
9 Informationen über TRACES: http://ec.europa.eu/traces/.
10	 TRACES-Präsentationen: http://prezi.com/user/TRACES/.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0282:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0136:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0142:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:EN:NOT
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
http://ec.europa.eu/traces/
http://ec.europa.eu/traces/
http://prezi.com/user/TRACES/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0669:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1152:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0282:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0136:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0142:DE:NOT%5e
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:DE:NOT
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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I.2. Abkürzungen und begrIffsbestImmungen

Eine	Liste	sämtlicher	in	TRACES	verwendeten	Abkürzungen	und	Akronyme	finden	Sie	im	TRACES Toolkit 
unter	„TRACES-Glossar“	(„Let’s talk ‚TRACES‘“) und dort unter „Common TRACES features“.11

I.3. ArbeItssprAchen 
Bei	der	Anmeldung	in	TRACES	(aber	auch	anschließend	in	der	TRACES-Benutzeroberfläche)	können	Sie	aus	
3212 Sprachfassungen Ihre bevorzugte Arbeitssprache auswählen. 

Sprachcode Sprache Sprachcode Sprache
bs Bosnisch lv Lettisch 
bg Bulgarisch Mk Mazedonisch 
cs Tschechisch Mt Maltesisch 
da Dänisch nl Niederländisch 
de Deutsch nw Norwegisch 
el Griechisch pl Polnisch 
en Englisch pt Portugiesisch 
es Spanisch ro Rumänisch 
et Estnisch ru Russisch
fi Finnisch sk Slowakisch 
fr Französisch sl Slowenisch 
hr Kroatisch sr Serbisch 
hu Ungarisch sv Schwedisch 
il Isländisch sq Albanisch 
it Italienisch tr Türkisch 
lt Litauisch zh Chinesisch 

Wenn	Sie	die	Sprache	der	Benutzeroberfläche	ändern,	werden	Sie	zur	allgemeinen	TRACES-
Willkommensseite zurückgeleitet. 

11 TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.
12 22 Amtssprachen der Europäischen Union (außer Irisch (ga)) sowie Albanisch, Bosnisch, Chinesisch, Kroatisch, Isländisch, 
Mazedonisch, Norwegisch, Serbisch, Türkisch und Russisch.

https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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I.4. trAces – releAses und VersIonen 
TRACES wird ständig aktualisiert, um TRACES zu verbessern und an neue rechtliche Anforderungen sowie 
an die Bedürfnisse und Wünsche der Benutzer anzupassen. Diese Anpassung erfolgt Schritt für Schritt. 
Sobald	ein	Upgrade	verfügbar	ist,	wird	die	neue	TRACES-Version	online	installiert.	

In	regelmäßig	veröffentlichten	Release-Informationen	wird	den	Benutzern	von	TRACES	erklärt,	wie	sie	die	
Änderungen	und	Verbesserungen	der	Benutzeroberfläche	und	der	verfügbaren	Funktionen	nutzen	können.13 

Um	festzustellen,	welche	TRACES-Release-Informationen	für	Sie	von	Bedeutung	sind,	können	Sie	prüfen,	
welches	TRACES-Release	online	installiert	wurde.	
Wenn	Sie	auf	die	Europakarte	oder	auf	den	Kuhkopf	oben	rechts	im	TRACES-Bildschirm	klicken,	sehen	Sie	
folgende Informationen in der Leiste am oberen Bildschirmrand: 

die	TRACES-Version	(z.	B.	05.33.00),	
das	Release-Datum	im	Format	TT/MM/JJJJ	(z.	B.	01/10/2012)	
die	TRACES-Umgebung	(z.	B.	TRACES_TRAINING_TRACES01)	

Diese Informationen werden auch als QuickInfo angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf die Europakarte 
bzw. den Kuhkopf bringen. 

13	 Eine	Übersicht	der	TRACES-Release-Informationen	finden	Sie	auf	der	Einleitungsseite	des	TRACES	Toolkit	unter	 
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.
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I.5. zugAng

I.5.1. dAtenzugAng und dAtenschutz 
Um die strengen Anforderungen an die Zugänglichkeit und die Anzeige sowohl gewerblicher als auch 
nicht gewerblicher Daten zu erfüllen und um den erforderlichen Datenschutz sicherzustellen,14 werden 
für	 die	 verschiedenen	 TRACES-Benutzerprofile	 strenge	 Zugangsrechte	 definiert.	 Dies	 gilt	 sowohl	 für	
Marktteilnehmer als auch für Benutzer in den zuständigen Behörden. 

Wenn	 Sie	 sich	 in	 TRACES	 angemeldet	 haben,	 können	 Sie	 die	 TRACES-Datenschutzerklärung	 in	 den	
jeweiligen	Sprachen	einsehen,	indem	Sie	oben	rechts	im	TRACES-Bildschirm	auf	„Datenschutzerklärung“	
klicken: 

Die zuständigen Behörden in der EU (GKS/DPE/DPI) müssen amtliche Einfuhrdokumente bescheinigen. 
TRACES bietet Benutzern in diesen Behörden einen Überblick über alle amtlichen Einfuhrdokumente,15 die 
an	EU-Grenzen	zurückgewiesen	wurden.16

I.5.2. sIcherheItswArnung 
Wenn Sie auf TRACES zugreifen, wird unter Umständen eine Sicherheitswarnung angezeigt, und Sie werden 
um Ihre Zustimmung zur Weiterleitung auf die Website gebeten. Diese Einstellung wurde in TRACES 
vorgenommen und ist daher uneingeschränkt vertrauenswürdig. 

Sichere Anwendungszugriffe sowie die Zuverlässigkeit der Validierung amtlicher Einfuhrdokumente und 
die Übertragungssicherheit sind in TRACES durch verschiedene Sicherheitsfunktionen gewährleistet (u. a. 
durch verschlüsselte Übertragungen (HTTPS, SSL) zwischen Client und Server). 
Die elektronische Unterschrift trägt in Verbindung mit Sicherheitsregeln gemäß den rechtlichen Anforderungen 
14 Verordnung (EG) Nr. 45/2001: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:DE:NOT. 
15 In diesem Handbuch werden ausschließlich GVDEP und GVDET berücksichtigt. 
16 Ohne zeitliche Begrenzung. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:DE:NOT
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an elektronische Unterschriften zu einer weiteren Beschleunigung sowie zu einer weiteren Verbesserung 
der	Effizienz	und	der	Rückverfolgbarkeit	von	Übertragungen	und	zur	Erhöhung	der	Fälschungssicherheit	
bei. 

Wenn	die	Meldung	„Sicherheitswarnung“	angezeigt	wird,	sollten	Sie	auf	„Zertifikat	ansehen“	klicken,	damit	
zunächst	weitere	Informationen	angezeigt	werden.	Anschließend	klicken	Sie	auf	„Ja“,	wenn	Sie	mit	TRACES	
arbeiten möchten. 

Der	 Client	 importiert	 das	 SSL-Zertifikat	 (SSL	 =	 Secure	 Sockets	 Layer)	 und	 das	 TLS-Zertifikat	 (TLS	=	
Transport	Layer	Security)	für	HTTPS-Übertragungen	vom	Server	in	die	lokale	Anwendungsumgebung	und	
erklärt	die	Zertifikate	für	„vertrauenswürdig“.	Diese	Warnmeldung	wird	also	eigentlich	nicht	von	TRACES,	
sondern	von	dem	Server	erzeugt,	auf	dem	das	Zertifikat	gehostet	wird.	

I.5.3. umgebungen

Zur	TRACES-„Produktionsumgebung“	gelangen	Sie	über	folgende	Adresse:	
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/.
In der Produktionsumgebung werden Datenänderungen den betreffenden Marktteilnehmern und den 
beteiligten zuständigen Behörden automatisch mitgeteilt. 

Um	sich	mit	den	Merkmalen	und	Funktionen	von	TRACES	vertraut	zu	machen,	sollten	TRACES-Benutzer	
eine	der	beiden	TRACES-Ausbildungsumgebungen	nutzen.	
Weitere	Informationen	über	die	Nutzung	der	TRACES-Umgebungen	(TRAINING	und	ACCEPTANCE)	sind	im	
TRACES Toolkit	in	der	Rubrik	„Test	der	TRACES-Funktionen“	zusammengestellt.17 

17 TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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I.5.4. Anlegen eInes kontos 
Marktteilnehmer und zuständige Behörden können in TRACES ein Konto als Marktteilnehmer anlegen. 

Marktteilnehmer

Benutzerstatus:
‘NEU’

‘Einreichen’

Registrierung von Marktteilnehmern
TRACES-Arbeitsablauf

‘Bitte klicken Sie hier, um 
sich als neuen Benutzer anzu-

melden’ 
(TRACES-Anmeldungsseite)

Z u s t ä n d i g e 
örtliche 
Behörde

Der Marktteilnehmer kann 
nicht auf TRACES zugreifen, 
bis seine zuständige örtliche 
Behörde seine Registrierung 
aktiviert (seinen Antrag vali-

diert) hat.

Benutzerstatus: 
‘GÜLTIG’

‘Speichern’ ‘Neu’ 
(TRACES-Menü	 „Be-

nutzerverwaltung“)

Benutzerstatus: 
‘BESCHEINIGT’

Bestätigungsauf-
forderung an 

Marktteilnehmer 
geschickt

Benutzerstatus: 
‘GÜLTIG’

Benachrichtigung 
an	Marktteilne-
hmer geschickt

Benutzerstatus: 
‘GÜLTIG’

Benachrich-
tigung an 

Marktteilnehmer 
geschickt

Benutzerstatus: 
‘GÜLTIG’

‘Aktivieren’

Zuständige örtli-
che Behörde

Benachrichtigung 
an zuständige 

örtliche Behörde 
geschickt
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I.5.4.1. … durch eInen MarktteIlnehMer 

Ein Marktteilnehmer18 kann in TRACES auf der Willkommensseite auf „Bitte klicken Sie hier, um sich als 
neuen Benutzer anzumelden“ klicken.19 

Der	Marktteilnehmer	nimmt	die	erforderlichen	Eingaben	zu	seinem	TRACES-Benutzerkonto	vor	und	klickt	
auf „Einreichen“. 

18 Bzw. die für den jeweiligen Marktteilnehmer zuständige Behörde. 
19 Zuständige Behörden können auf diese Weise nicht registriert werden. Die Registrierung einer zuständigen Behörde muss 
vom	jeweiligen	nationalen	TRACES-Systemadministrator	vorgenommen	werden.	
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TRACES	bestätigt	die	Beantragung	des	neuen	Marktteilnehmer-Kontos.	

Anschließend	wird	der	Marktteilnehmer	mit	einer	E-Mail	an	die	für	ihn	definierte	E-Mail-Adresse	aufgefordert,	
seine Anmeldung in TRACES zu bestätigen. 

Wenn der Marktteilnehmer in der Bestätigungsaufforderung auf „Klicken Sie hier“ geklickt hat, wird die 
folgende Seite angezeigt: 

Der Marktteilnehmer kann erst dann auf TRACES zugreifen, wenn die für ihn zuständige Behörde 
die beantragte Anmeldung validiert hat.20 
Daher wird der zuständigen Behörde mitgeteilt, dass die Registrierung in TRACES beantragt wurde. 

20 Aus Sicherheitsgründen muss das bestätigte Konto eines Marktteilnehmers von der zuständigen Behörde validiert werden, 
damit der Marktteilnehmer auf TRACES zugreifen kann. Weitere Informationen sind auch dem im TRACES Toolkit enthaltenen Be-
nutzerhandbuch „Verwaltung von Organisationen, Benutzern und Behörden“ zu entnehmen. 
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Wenn die zuständige Behörde auf „Aktivieren“ geklickt hat, kann der Marktteilnehmer auf TRACES zugreifen. 

Speicheroptionen
Abbrechen Bringt Sie zum Menü „Benutzerverwaltung“ zurück; alle eingegebenen Änderungen 

der betreffenden Benutzerdaten werden verworfen. 

Speichern Speichert	 alle	 Änderungen	 der	 Benutzerdaten	 mit	 Ausnahme	 des	 definierten	
Status. 

Löschen Löscht das Benutzerkonto aus TRACES. Auch nach dem Löschen kann unter der 
einmal	eingegebenen	E-Mail-Adresse	kein	weiteres	Konto	registriert	werden.	
Allerdings	 kann	 die	 E-Mail-Adresse	 eines	 Benutzerkontos	 geändert	 werden.	
Wenden	Sie	sich	dazu	bitte	an	das	TRACES-Team.	
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Speicheroptionen
K e n n w o r t 
zurücksetzen

Setzt	 das	 TRACES-Benutzerkennwort	 zurück	 und	 sendet	 eine	 automatische	
Benachrichtigung	mit	einem	neuen	Standardkennwort	an	die	E-Mail-Adresse	des	
betreffenden Benutzerkontos. 

Nach dem erstmaligen Anmelden muss dieses neue Standardkennwort durch ein 
(zu bestätigendes) persönliches Kennwort ersetzt werden. 
Die	Geheimfrage	und	die	definierte	Antwort	werden	nicht	geändert.	Bitte	wenden	
Sie	sich	an	das	TRACES-Team,	wenn	Sie	die	mit	Ihrem	Benutzerkonto	verbundene	
Geheimfrage	und	die	definierte	Antwort	ändern	möchten.	

Ablehnen Die zuständige Behörde kann einen bestätigten Antrag auf Registrierung in 
TRACES ablehnen. Der betreffende Benutzer wird dann mit einer entsprechenden 
Benachrichtigung über die Ablehnung informiert. 

Aktivieren Die zuständige Behörde kann einen bestätigten Antrag auf Registrierung in 
TRACES validieren (aktivieren). Der betreffende Benutzer wird dann mit einer 
entsprechenden Benachrichtigung über die Validierung informiert.
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I.5.4.2. … durch dIe zuständIge Behörde 

Die zuständige Behörde kann in TRACES über das Menü „Benutzer- u. Organisationenverwaltung“ und 
das Untermenü „Benutzerverwaltung“ ein neues Konto als Marktteilnehmer einrichten.21 

Die	zuständige	Behörde	gibt	alle	Daten	in	das	TRACES-Konto	des	betreffenden	Marktteilnehmers	ein	und	
klickt auf „Speichern“. 

Der von der zuständigen Behörde registrierte Marktteilnehmer gilt unmittelbar nach der Übertragung der 
betreffenden Daten als „bestätigt“. 
Anschließend	 erhält	 der	 Marktteilnehmer	 eine	 Benachrichtigung	 über	 die	 Einrichtung	 seines	 TRACES-
Benutzerkontos.22 Die Benachrichtigung enthält eine direkte Verknüpfung für den Zugang zu TRACES sowie 
den jeweiligen Benutzernamen und das Kennwort. 

21 Klicken Sie auf „Neu“, und nehmen Sie im Konto des Marktteilnehmers die erforderlichen Eingaben vor. 
22 Weitere Informationen sind auch dem im TRACES Toolkit enthaltenen Benutzerhandbuch „Verwaltung von Organisationen, 
Benutzern und Behörden“ zu entnehmen. 
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I.5.5. Anmelden und Abmelden

I.5.5.1. anMelden 

Wechseln	Sie	zur	TRACES-Willkommensseite,	geben	Sie	in	das	Feld	„E-Mail“	Ihren	Benutzernamen	(Ihre	
E-Mail-Adresse)	ein	und	klicken	Sie	auf	„Anmelden“:23

Wenn Sie sich angemeldet haben, wird Ihr Benutzerkonto oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. 

I.5.5.2. aBMelden

Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Abmelden“ und bestätigen Sie die Abmeldung durch 
Klicken auf „OK“.24 

23 Nach fünf aufeinanderfolgenden vergeblichen Anmeldeversuchen wird Ihr Konto deaktiviert. Sie müssen Ihr Konto dann 
über	Ihre	zuständige	TRACES-Behörde	wieder	aktivieren	lassen.	
24 Wenn Sie 30 Minuten lang keine Eingabe vorgenommen haben, werden Sie automatisch abgemeldet. 
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I.5.5.3. WeItere hInWeIse zuM anMeldevorgang 

Weitere Hinweise zum Anmeldevorgang sind auch dem im TRACES Toolkit enthaltenen Benutzerhandbuch 
„Verwaltung von Organisationen, Benutzern und Behörden“ zu entnehmen.25 

I.5.6. benutzerdefInIerte AnpAssung der trAces-menüs

Die	 TRACES-Menüleiste	 links	 im	 Bildschirm	 können	 Sie	 individuell	
anpassen. 
Weniger	häufig	benötigte	Menüs	können	Sie	 reduzieren,	und	Menüs,	
mit	denen	Sie	häufiger	arbeiten,	können	Sie	erweitern.	

Diese	Änderungen	werden	in	Ihrem	TRACES-Benutzerprofil	gespeichert	
und	gelten	für	all	Ihre	TRACES-Sitzungen,	bis	Sie	weitere	Änderungen	
vornehmen. 

25 TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.

https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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I.5.7. neueste InformAtIonen über trAces („letzte InformAtIonen“)

I.5.7.1. WIllkoMMensseIte

Wenn	Sie	sich	in	der	TRACES-Produktionsumgebung	(Arbeitsumgebung)	angemeldet	haben,26 werden auf 
der	TRACES-Willkommensseite	Informationen	zu	TRACES	und	zu	wichtigen	gesundheitsrelevanten	Themen	
(u. a. zu Schutzmaßnahmen) angezeigt. 

Prüfen	Sie	die	TRACES-Willkommensseite	möglichst	regelmäßig	auf	neue	Informationen	zu	folgenden	Themen:	 

 Allgemeine Informationen und Hinweise 

 Gefahren und aufgetretene Seuchen 

	 Hygiene-	und	gesundheitsrelevante	Informationen	 
(z. B. Muster amtlicher Einfuhrdokumente) 

	 Technische	Updates	und	TRACES-Releases	

 Arbeitsgruppen und Sitzungen 

I.5.7.2. neWsletter

Der	zweimonatliche	TRACES-Newsletter	enthält	
allgemeine Nachrichten zu TRACES, Daten und 
Zahlen, Seminaren, Schulungen und Workshops, 
Rechtsvorschriften und vorgesehenen Themen 
künftiger Newsletter. 

Sie können diesen kostenlosen Newsletter der 
Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher 
über diesen Hyperlink abonnieren.27 

26 Siehe Abschnitt „I.5.3 Umgebungen“. 
27	 TRACES-Newsletter:	http://ec.europa.eu/coreservices/mailing/index.cfm?form=register&serviceid=1. 

http://ec.europa.eu/coreservices/mailing/index.cfm?form=register&serviceid=1
http://ec.europa.eu/coreservices/mailing/index.cfm?form=register&serviceid=1
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II. MEnü „VEtErInärdokuMEntE“ 

II.1. eInleItung 

II.1.1. ArbeItsAblAuf beI bescheInIgungen 
In TRACES können Marktteilnehmer28 Teil I (Sendung) des amtlichen Einfuhrdokuments erstellen und bei 
ihrer zuständigen Behörde zur Bescheinigung einreichen. 

Bei der Einreichung von Teil I kommen im Wesentlichen zwei Optionen in Betracht: 
1. Mit der Funktion „Als Entwurf speichern“ kann der jeweilige Marktteilnehmer das amtliche 
Einfuhrdokument „lokal“ speichern. 
Nur der Benutzer, der das Dokument „erstellt“ hat, sowie seine direkten Kollegen innerhalb der jeweiligen 
Organisation können das amtliche Einfuhrdokument anzeigen und ändern, bevor das Dokument bei der 
zuständigen Behörde eingereicht wird. 

2. Durch Klicken auf „Zur Bescheinigung einreichen“ kann ein Marktteilnehmer das jeweilige amtliche 
Einfuhrdokument	bei	der	zuständigen	Behörde	einreichen.	Da	TRACES	ein	webbasiertes	„Online“-System	
ist, wird die Einreichung umgehend ausgeführt.29

Bei DECLAR (Erklärungen) sind zusätzliche Optionen verfügbar: 
„In Bearbeitung speichern“ und „Validieren / Entscheidung einreichen“).30 

28 Teil I des amtlichen Einfuhrdokuments kann von Benutzern in den zuständigen Behörden erstellt werden. 
29	 Nähere	Informationen	finden	Sie	im	Benutzerhandbuch	„Verwaltung	von	Meldungen“.	
30 Eine Erklärung (DECLAR) kann auch in ein GVDEP „kloniert“ werden. Weitere Informationen sind dem Abschnitt „II.2.4 
Einreichungsoptionen“ sowie Abschnitt „II.3.2. Nächste Schritte bei DECLAR: Klonierung in das GVDEP“ zu entnehmen. 
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31 Unabhängig vom Status der amtlichen Einfuhrdokumente sind in TRACES in der Ausbildungsumgebung und der Zulas-
sungsumgebung alle amtlichen Einfuhrdokumente mit dem Wasserzeichen „TRAINING“ (Ausbildungsumgebung) oder „ACCEP-
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II.1.2. VorAbInformAtIon (gVdep)
In TRACES werden Informationen, wie in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 der Kommission 
vorgesehen, bereits vorab übermittelt: 

„Unbeschadet der Absätze 1 und 3 können die im GVDE enthaltenen Informationen mit Zustimmung 
der	 für	 die	Sendung	 zuständigen	Behörden	bereits	 vorab	über	 Telekommunikations-	 oder	 andere	
elektronische Datenübertragungssysteme übermittelt werden. In einem solchen Fall haben die 
elektronisch übermittelten Informationen den in Teil 1 des Musters des GVDE einzutragenden 
Informationen zu entsprechen.“ 

Bei	von	zuständigen	EU-Behörden	bescheinigten	GVDEP	betrifft	dies	ausschließlich	für	die	Einfuhr	bestimmte	
Sendungen (d. h. keine Durchfuhrsendungen). 

Bei	IMPORT-Bescheinigungen	von	zuständigen	Behörden	aus	Nicht-EU-Ländern	gelten	Informationen	im	
Zusammenhang mit einer Sendung nur dann als vorab übermittelt, wenn der Zollagent in der EU (d. h. 
der	mit	 der	 GKS/DPE/DPI	 in	 der	 EU	 verknüpfte	Marktteilnehmer)	 die	 Informationen	 aus	 der	 IMPORT-
Bescheinigung in das GVDEP übertragen (kloniert) hat.32

Bei GVDEP müssen Zollagenten in der EU die erforderlichen Schritte durchführen, um die betreffende 
Sendung der GKS/DPE/DPI in der EU zur Kontrolle vorzulegen33	und	der	zuständigen	EU-Behörde	somit	die	
Vorabinformation zu übermitteln. 

TANCE“ (Zulassungsumgebung) versehen; dadurch sollen Verwechslungen mit der Produktionsumgebung (Arbeitsumgebung) 
vermieden werden. 
32	 Siehe	auch	Abschnitt	„III.2.	IMPORT-Klonierung	in	ein	amtliches	Einfuhrdokument“.	
33	 D.	h.,	es	wird	keine	Vorabinformation	übermittelt,	wenn	die	IMPORT-Bescheinigung	von	einem	nicht	in	der	EU	ansässigen	
TRACES-Benutzer	codiert	wird.	
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II.2. teIl I eInreIchen (sendung) 
Teil I des amtlichen Einfuhrdokuments enthält Informationen zur jeweiligen Sendung (Bezugsnummern, 
Handelsbeteiligte, Erzeugnis, Transport, Zweck usw.). 
Sowohl Marktteilnehmer als auch zuständige Behörden könnten Teil I des 
amtlichen Einfuhrdokuments im Menü „Veterinärdokumente“34 einreichen:  

•	 „Gemeinsames Dokument für die Einfuhr“:  GDE 
•	 „GVDE für Tiere“:     GVDET 
•	 „GVDE für Tierprodukte“:    GVDEP
•	 „Erklärung“:      DECLAR 
•	 „Gemeinsames	Gesundheitsdokument	für	die	Einfuhr	von	Pflanzen	und	Pflanzenerzeugnissen“	(Common	

Health	Entry	Document	for	Plants	and	Plant	products)	CHED-PP
 
In jedem Fall werden bei der Einreichung eines neuen amtlichen Einfuhrdokuments die gleichen Schritte 
ausgeführt: 

1/ Klicken Sie auf „Neu“, um ein neues, unausgefülltes Formular „Teil I“ eines amtlichen Einfuhrdokuments 
zu erzeugen. 
2/ Klicken Sie auf „Als neu kopieren“,35 wenn Sie einen neuen Teil I ausgehend von einem bereits 
vorhandenen (ähnlichen) Dokument erstellen möchten. 

Da	mit	einigen	Nicht-EU-Ländern	eine	enge	Zusammenarbeit	besteht,	kann	die	Einreichung	von	Teil	I	Ihres	
amtlichen	Einfuhrdokuments	erleichtert	werden,	wenn	eine	IMPORT-Bescheinigung	vorliegt.	
Wie Sie Ihr amtliches Einfuhrdokument durch „Klonieren“	einer	IMPORT-Bescheinigung	einreichen,	wird	
in	Abschnitt	„III.2.	IMPORT-Klonierung	in	ein	amtliches	Einfuhrdokument“	beschrieben.	

34 Siehe Verordnung (EG) Nr. 669/2009 oder Verordnung (EG) Nr. 1152/2009 zum GDE, Verordnung (EG) 282/2004 zum 
GVDET, Verordnung (EG) Nr. 136/2004 zum GVDEP, Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission zu DECLAR (Erklärungen). 
35 Siehe auch Abschnitt „III.3. Als neu kopieren“. 
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II.2.1. Auswählen des nomenklAturcodes (kn-code) 
Der	 Nomenklatur-Code	 ist	 entsprechend	 dem	 Erzeugnis	 auszuwählen,	 das	 beim	 Zollagenten	 an	 der	
Grenzkontrollstelle (GKS) bzw. am benannten Eingangsort (DPE) oder an der benannten Eingangszollstelle 
(DPI) eingegangen ist. 

•	 Die	gegenwärtig	von	den	Grenzkontrollstellen	 in	der	EU	verwendeten	KN-Codes	(KN	=	Kombinierte	
Nomenklatur) gewährleisten die Interoperabilität von Systemen im gesamten Territorium der EU. 

•	 In TRACES sind Nomenklaturcodes der folgenden Kategorien verfügbar: 
•	 lebende Tiere (für GVDET), 
•	 Tierprodukte und Erzeugnisse tierischen Ursprungs (für GVDEP) 
•	 Futtermittel und Lebensmittel nichttierischen Ursprungs (für GDE) 
•	 Nebenprodukte (DECLAR) 
•	 Pflanzen	und	Pflanzenerzeugnisse	(für	CHED-PP)	

Die Kombinierte Nomenklatur dient zur Bezeichnung von Gütern und Erzeugnissen. Sie erfüllt die 
Anforderungen des Gemeinsamen Zolltarifs der Europäischen Union. Die Kombinierte Nomenklatur beruht 
auf	der	Nomenklatur	des	Harmonisierten	Systems	(HS)	der	Weltzollorganisation	(WCO	=	World	Customs	
Organisation)	mit	Unterkategorien	auf	EU-Ebene.	
Auch	 der	 Online-Zolltarifdatenbank	 der	 GD	 TAXUD,	 TARIC	 (Integrierter	 Tarif	 der	 Europäischen	
Gemeinschaften),36 liegt die Nomenklatur des Harmonisierten Systems zugrunde. Dies erleichtert 
Zollagenten die Nutzung von TRACES. 

TRACES-Benutzer	können	über	die	Option	...	

Option Erklärung 
„Zuordnen“ einen	KN-Code	direkt	in	das	Feld	„Nomenklaturcode”	eingeben	und	auf	„Zuordnen“	

klicken, um fortzufahren; 
dies ist die schnellste Eingabemethode; 

„Suchen“ einen	KN-Code	im	hierarchischen	Verzeichnis	der	Zoll-Codes	suchen,	indem	sie	
den	KN-Code	in	das	Feld	„Nomenklaturcode”	eingeben	und	auf	„Suchen“	klicken,	
um fortzufahren;
 

„Filter“ einen	KN-Code	über	das	Muster	des	vorgelegten	amtlichen	Dokuments	suchen	
oder die Nummer des betreffenden Gesetzgebungsakts angeben und auf „Filter“ 
klicken.	Bei	CHED-PP	können	auch	Speziesnamen	und	EPPO-Codes	als	Suchkriterien	
verwendet	werden.	In	der	Baumstruktur	werden	dann	die	betreffenden	KN-Codes	
angezeigt;

„+“-Zeichen	 einen	KN-Code	im	hierarchischen	Verzeichnis	der	Zoll-Codes	suchen,	indem	sie	
zunächst	auf	das	„+“-Zeichen	neben	dem	KN-Code	klicken	und	dann	im	erweiterten	
Feld	„Nomenklaturcode”	auf	den	jeweiligen	Code	zu	klicken,	um	fortzufahren.

36 TARIC: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_de.htm.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_de.htm
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Es	können	ausschließlich	die	fett	ausgezeichneten	KN-Codes	ausgewählt	werden.	

Je	nach	ausgewähltem	Nomenklaturcode	kann	die	Angabe	eines	erweiterten	Codes	erforderlich	sein,	der	
die	Kategorisierung	des	Erzeugnisses	nach	Gesundheitsaspekten	(Typ)	oder	systematischer	Klassifizierung	
(Klasse, Familie, Art) erlaubt. 

Anschließend	können	TRACES-Benutzer	über	die	Option	...	

Option Erklärung 
„Zuordnen und weiteren Code 
hinzufügen“ 

mehrere Erzeugnisse nach Gesundheitsaspekten (Typ) oder 
systematischer	Klassifizierung	(Klasse,	Familie,	Art)	zu	einem	Muster	
eines amtlichen Einfuhrdokuments hinzufügen. 
Es können ausschließlich Nomenklaturcodes für das jeweils ausgewählte 
Muster eines amtlichen Einfuhrdokuments ausgewählt werden; 
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Option Erklärung 
„Zuordnen“ das ausgewählte Erzeugnis im jeweiligen amtlichen Einfuhrdokument 

bestätigen. 

II.2.2. Auswählen Von orgAnIsAtIonen In feldern eInes AmtlIchen 
eInfuhrdokuments 

II.2.2.1. suchen 

Bevor	 Sie	 eine	 neue	 Organisation	 definieren,	 sollten	 Sie	 TRACES	 durchsuchen,	 um	 zu	 prüfen,	 ob	 die	
Organisation nicht bereits in TRACES erfasst ist. Diese Vorgehensweise entspricht dem Grundsatz „Suchen 
in jedem Fall. Erstellen nur wenn nötig“. 

In jedem Feld stehen zwei Optionen zur Eingabe einer Organisation zur Verfügung:  

Option Erklärung 
„Zuordnen“ Ermöglicht die schnelle Zuordnung der Organisation in einem Feld durch Auswahl des 

Ländercodes	(ISO-Codes)	und	Angabe	der	„Zulassungsnummer“	der	Organisation;	

„Auswählen“ Ermöglicht die Auswahl einer Organisation über die Suchmaske. 
Anmerkung: Wenn ein Marktteilnehmer eine Organisation sucht, muss er aus 
Datenschutzgründen das Land und mindestens drei Buchstaben der gesuchten 
Organisation oder der Zulassungsnummer angeben. 
Mit dem Zeichen „%“ lässt sich bei Bedarf der Suchbereich vergrößern. (Das 
Unternehmen „S.A. Logistics Company“ beispielsweise kann mit der Eingabe 
„%Logistics“ gesucht werden.) 

Die Verwaltung von Organisationen wird im Benutzerhandbuch „Verwaltung von Organisationen, 
Benutzern und Behörden“ eingehend behandelt. 



TRAde Control and Expert System
(TRACES)

27 / 120

II.2.2.2. erstellen eIner organIsatIon

Wenn eine Organisation in TRACES noch nicht erfasst wurde, können Sie die Organisation beim Einreichen 
eines	amtlichen	Einfuhrdokuments	definieren.	

Dazu klicken Sie im amtlichen Einfuhrdokument im betreffenden Feld auf „Auswählen“. Anschließend 
können Sie zwei Optionen verwenden: 

•	 Mit „Neu“	erstellen	Sie	eine	in	einem	EU-/EFTA-/EWR-Land	befindliche	Organisation.	
•	 Die Option „Neu im Drittland“	verwenden	Sie	 zum	Erstellen	einer	 in	einem	Drittland	befindlichen	

Organisation. 

Geben Sie die erforderlichen Informationen der neuen Organisation ein: 
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Datenfeld Erklärung 
„Betriebsnummer“ Allgemeine	 Identifikationsnummer	 der	 Organisation	 (fakultativ);	 die	

Betriebsnummer 
-		 ist	fakultativ,	
-		 wird	in	einem	Land	nur	einmal	vergeben	und	
-		 kann	 mit	 der/den	 Zulassungsnummer/n	 der	 Organisation	 identisch	
sein. 
Bei	Nicht-EU-Ländern	ist	dieses	Feld	grau	unterlegt.	

„Zulassungsnummer“ Bezieht sich auf den Aktivitätstyp einer Organisation, die nicht amtlich in den 
Betriebslisten (LMS) geführt sein muss; die Zulassungsnummer 
-		 kann	je	nach	Aktivitätstyp	obligatorisch	sein	und	
-		 muss	 nicht	 mit	 der	 Betriebsnummer	 bzw.	 mit	 sonstigen	
Zulassungsnummern der betreffenden Organisation übereinstimmen.
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Datenfeld Erklärung 
„In Bescheinigung“ Mit dieser Option kann der Organisation im amtlichen Einfuhrdokument ein 

bestimmter Aktivitätstyp zugeordnet werden. 
Anders	 als	 beim	 Erstellen	 einer	 Organisation	 über	 das	 Menü	 „Benutzer-	 u.	
Organisationen-Verwaltung“	und	das	Untermenü	 „Organisationen“	muss	der	
Aktivitätstyp eines Betriebs in das Feld „Bescheinigung“ eingegeben werden. Die 
Eingabe entspricht dem im amtlichen Einfuhrdokument genannten Erzeugnis. 
Im amtlichen Einfuhrdokument können nur die Aktivitätstypen zugeordnet 
werden, die im Feld „Bescheinigung“ mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet 
sind. 

„Typ“ Ermöglicht	 die	 Definition	 mehrerer	 Aktivitätstypen	 mit	 den	 Optionen	
„Hinzufügen“ und „Entfernen“. 
In	der	Verwaltung	der	Drittstaatenliste	(LMS)	definierte	Aktivitätstypen	für	in	
den Betriebslisten geführte Betriebe können hier nicht zugeordnet werden. Bei 
Organisationen	mit	derartigen	LMS-Aktivitätstypen	ist	das	amtliche	Verfahren	
der Betriebslistenverwaltung einzuhalten. 
Wenn	 Sie	 den	 Aktivitätstyp	 „Für	 die	 Sendung	 Verantwortlicher“	 definieren	
möchten, sollten Sie der betreffenden Organisation zunächst eine 
Grenzkontrollstelle zuordnen. In der Dropdownliste der Aktivitätstypen wird 
dann automatisch eine neue Auswahl angezeigt. 

„Postleitzahl / Region“ Ermöglicht	in	EU-,	EFTA-	und	EWR-Ländern	die	Auswahl	der	Postleitzahl	und	in	
Drittländern die Auswahl von Staaten, Regionen und Provinzen. 
Wenn Sie für die betreffende Organisation nicht den Aktivitätstyp „Für die 
Sendung	 Verantwortlicher“	 definiert	 haben,	 wird	 die	 zuständige	 Behörde	
automatisch entsprechend der Angabe „Postleitzahl / Region“ zugeordnet und 
nach Validierung der Organisation angezeigt.
 

Klicken Sie auf „Speichern“, um die vorgenommenen Eingaben für die betreffende Organisation zu 
speichern und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. 

Die Verwaltung von Organisationen wird im Benutzerhandbuch „Verwaltung von Organisationen, 
Benutzern und Behörden“ eingehend behandelt. 
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II.2.2.3. autoMatIsches ausfüllen der eIngaBefelder aMtlIcher 
eInfuhrdokuMente 

Um den Einreichungsprozess zu beschleunigen, können Organisationen auch automatisch aus einem Feld 
in ein anderes Feld übernommen werden. 

Diese	 TRACES-Funktion	 kann	 allerdings	 nur	 dann	 genutzt	 werden,	 wenn	 verschiedene	 Parameter	
zusammenkommen: 

•	 Typ	des	amtlichen	Einfuhrdokuments:	GDE,	GVDET,	GVDEP,	DECLAR,	CHED-PP	
•	 Eingabefeldtyp des amtlichen Einfuhrdokuments: Versender/Ursprungsort/Verladeort/

Transportunternehmer, Empfänger/Bestimmungsort 
•	 Angabe des Aktivitätstyps der Organisation im ersten Feld des amtlichen Einfuhrdokuments 

Wie die einzelnen Felder der verschiedenen Typen amtlicher Einfuhrdokumente miteinander 
zusammenhängen, wird im folgenden Abschnitt „II.2.3. Eingaben in Teil I“ beschrieben.37 

Die automatisch übernommenen Eingaben können natürlich nach Bedarf gelöscht oder geändert werden. 

37	 In	den	Abschnitten	zu	den	einzelnen	Typen	amtlicher	Einfuhrdokumente	finden	Sie	weitere	Informationen.	
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II.2.3. eIngAben In teIl I 

II.2.3.1. ... BeI eIneM gde

Teil I („Sendung“) des GDE in TRACES enthält sämtliche nach Verordnung (EG) Nr. 669/2009 erforderlichen 
Felder auf den im Folgenden beschriebenen Registerkarten. 

Offizielle	Beschreibungen	der	Felder	finden	Sie	in	der	Verordnung	(EG)	Nr.	669/2009	der	Kommission	in	
Anhang II im Abschnitt „Erläuterungen zum GDE“. 
Einige Felder werden im Folgenden noch einmal erklärt. 

referenzAngAben

„I.2.	GDE-Nummer“

Diese individuelle Nummer wird von TRACES automatisch vergeben und nach dem Einreichen von 
Teil I angezeigt. 
Das	 amtliche	 Einfuhrdokument	 befindet	 sich	 weiterhin	 im	 Einreichungsstadium	 („Neu“),	 und	
TRACES-Benutzer	können	die	Eingaben	in	Teil	I	noch	ändern.	Die	individuelle	GDE-Bezugsnummer	
wird	automatisch	um	eine	Versionsnummer	(-	Vx)	erweitert.	Diese	Nummer	erhöht	sich	bei	 jeder	
Neueinreichung eines Dokuments, auch wenn keine Änderungen vorgenommen wurden. 

„Lokale Bezugsnummer“

Diese	Nummer	 können	 TRACES-Benutzer	 im	Rahmen	der	 jeweiligen	 einzelstaatlichen	Verwaltung	
definieren	 (fakultativ).	 Die	 Identifikation	 der	 Kontrollstellen	 muss	 auf	 dieser	 Ebene	 erfolgen	
(fakultativ). 
Wenn keine Eingabe vorgenommen wurde, ordnet TRACES nach dem Einreichen von Teil II automatisch 
eine individuelle lokale Bezugsnummer zu. 

„I.4. Für die Sendung Verantwortlicher“
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Wenn der „Für die Sendung Verantwortliche“ in TRACES registriert wurde und die Erklärung (Teil I) 
selbst einreicht, wird die Organisation der betreffenden Person automatisch eingefügt. 

„Benannter Eingangsort“ („Benannte Eingangszollstelle“)

Beim	 Erstellen	 von	 Teil	 I	 werden	 der	 Name	 und	 der	 TRACES-Code	 der	 zuständigen	 Behörde	
entsprechend der in Feld I.4. „Für die Sendung Verantwortlicher“ eingegebenen Organisation 
automatisch übernommen. 
Diese Eingabe kann von dem „Für die Sendung Verantwortlichen“ über die Option „Auswählen“ 
jedoch geändert werden; die Eingabe kann auch vorgenommen werden, wenn die zuständige oberste 
Behörde das GDE im Namen der zuständigen Behörde erstellt. 
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hAndelsbeteIlIgte

„I.11. Transportmittel“

Dieses Feld enthält Informationen zur Ankunft am benannten Eingangsort. Die Eingabe ist obligatorisch. 

„I.19.	Plomben-	und	Containernummer“

Da die Plombennummer und die Containernummer unabhängig voneinander sind, können mit 
„Hinzufügen“ nach Bedarf beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden. Die Eingabe ist fakultativ. 
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erzeugnIs 

„I.12. Beschreibung des Erzeugnisses“

Änderungen des Nomenklaturcodes und der Erweiterungen des Nomenklaturcodes im amtlichen 
Einfuhrdokument können mit den Optionen „Auswählen“, „Entfernen“, „Zurücksetzen“ und „Weiteren 
Code hinzufügen“ erfolgen. 
Jede	Änderung	oder	Erweiterung	des	Nomenklaturcodes	kann	aufgrund	der	Übereinstimmungsregeln	
dazu führen, dass Informationen in Teil I gelöscht werden. 
Wenn	 für	 eine	 Sendung	 mehrere	 Nomenklaturcodes	 definiert	 wurden,	 wird	 den	 Codes	 eine	
Positionsnummer (ID) vorangestellt; die Codes werden entsprechend dem Zolltarif dargestellt: 

Die	Positionsnummer	wird	auch	im	Feld	„Identifizierung	der	Tiere“	angezeigt:	
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Im amtlichen Dokument können ausschließlich Erzeugnisse desselben Temperaturtyps 
(Umgebungstemperatur, gekühlt oder gefroren) ausgewählt werden. 

Für jeden Nomenklaturcode muss das Feld „Zwischensumme Nettogewicht“ entweder unter 
direkter Eingabe des Nettogewichts für die einzelnen Nomenklaturcodes oder durch Klicken auf das 
„=„-Zeichen	 hinzugefügt	 werden.	 (Mit	 dem	 „=„-Zeichen	werden	 alle	 Nettogewichte	 der	mit	 dem	
betreffenden Code verknüpften Zeilen berechnet.) 
Mit einer Konsistenzprüfung wird sichergestellt, dass die Zwischensumme eines Nomenklaturcodes 
größer oder gleich der Summe der Nettogewichte der einzelnen Arten des jeweiligen Nomenklaturcodes 
ist. 
Die Eingabe im Feld „Summe Nettogewicht“ entspricht der Summe der Zwischensummen und wird 
automatisch eingefügt, wenn der Benutzer zu einer anderen Registerkarte wechselt. 

Dezimaltrennzeichen „Komma“ und „Punkt“

Dezimalzahlen sind mit einem Komma einzugeben (höchstens zwei Nachkommastellen). Punkte als 
Tausender-Trennzeichen	sind	nicht	erforderlich.	
Auf dem gedruckten amtlichen Einfuhrdokument werden Dezimalzahlen jedoch automatisch mit 
Dezimalpunkten dargestellt. 
Beispiel: Die Zahl 1.234,567 (eintausendzweihundertvierunddreißig Komma 
fünfhundertsiebenundsechzig) wird auf dem gedruckten amtlichen Einfuhrdokument also zu 1234.57 
(eintausendzweihundertvierunddreißig „Komma“ siebenundfünfzig). 
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trAnsport

Die Registerkarte „Transport“ enthält Informationen zum Transport ab dem benannten Eingangsort. 
Für Einfuhren von „Futtermitteln und Lebensmitteln nichttierischen Ursprungs“ sind die betreffenden 
Informationen fakultativ (außer für den in Feld I.24 „Transportmittel für die Beförderung zu 
Kontrollstellen“	definierten	„Typ“).	

zweck

„I.20. Weiterbeförderung nach“
Diese Eingabe sollte während der Übergangszeit gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
669/2009 der Kommission vorgenommen werden, um den Weitertransport zu einer anderen Kontrollstelle 
zu ermöglichen. 
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Anmerkung: Verknüpfung Von gde-feldern In trAces 

Um die Einreichung von Teil I eines GDE zu beschleunigen, können die in ein Feld eingegebenen 
Informationen automatisch in andere Felder kopiert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Aktivitätstyp der betreffenden Organisationen38 in diesem ersten Feld auch in den anderen Feldern 
zulässig ist. Der „Empfänger“ beispielsweise kann automatisch in die Felder „Bestimmungsort“ und 
„Importeur“ übernommen werden. 

38 Weitere Informationen zu Aktivitätstypen sind auch dem im TRACES Toolkit enthaltenen Benutzerhandbuch „Verwaltung 
von Organisationen, Benutzern und Behörden“ zu entnehmen. 
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II.2.3.2. ... BeI eIneM gvdet

Teil I („Sendung“) des GVDET in TRACES enthält sämtliche nach Verordnung (EG) Nr. 282/2004 erforderlichen 
Felder auf den im Folgenden beschriebenen Registerkarten.

Die	 offizielle	 Beschreibung	 der	 Felder	 ist	 Anhang	 I	 Abschnitt	 „Erläuterungen	 zum	 Gemeinsamen	
Veterinärdokument für die Einfuhr von Tieren aus Drittländern in die Europäische Union oder den 
Europäischen Wirtschaftsraum“ der Verordnung (EG) Nr. 282/2004 der Kommission zu entnehmen. 
Einige Felder werden im Folgenden noch einmal erläutert. 

referenzAngAben

„2.	GVDE-Bezugsnummer“

Diese individuelle Nummer wird von TRACES automatisch vergeben und nach dem Einreichen von 
Teil I angezeigt. 
Das	 amtliche	 Einfuhrdokument	 befindet	 sich	 weiterhin	 im	 Einreichungsstadium	 („Neu“),	 und	
TRACES-Benutzer	können	die	Eingaben	in	Teil	I	noch	ändern.	Die	individuelle	GVDE-Bezugsnummer	
wird	automatisch	um	eine	Versionsnummer	(-	Vx)	erweitert.	Diese	Nummer	erhöht	sich	bei	 jeder	
Neueinreichung eines Dokuments, auch wenn keine Änderungen vorgenommen wurden. 

„Lokale Bezugsnummer“

Diese	Nummer	 können	 TRACES-Benutzer	 im	Rahmen	der	 jeweiligen	 einzelstaatlichen	Verwaltung	
definieren	 (fakultativ).	 Die	 Identifikation	 der	 Kontrollstellen	 muss	 auf	 dieser	 Ebene	 erfolgen	
(fakultativ). 
Wenn keine Eingabe vorgenommen wurde, ordnet TRACES nach dem Einreichen von Teil II automatisch 
eine individuelle lokale Bezugsnummer zu. 

„4. Für die Sendung Verantwortlicher“

Wenn der „Für die Sendung Verantwortliche“ in TRACES registriert wurde und die Erklärung (Teil I) 
selbst einreicht, wird die Organisation der betreffenden Person automatisch in dieses Feld eingefügt. 
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Grenzkontrollstelle

Beim	 Erstellen	 von	 Teil	 I	 werden	 der	 Name	 und	 der	 TRACES-Code	 der	 zuständigen	 Behörde	
entsprechend der in Feld 4. „Für die Sendung Verantwortlicher“ eingegebenen Organisation 
automatisch übernommen. 
Diese Eingabe kann von dem „Für die Sendung Verantwortlichen“ über die Option „Auswählen“ 
jedoch geändert werden; die Eingabe kann auch vorgenommen werden, wenn die zuständige oberste 
Behörde das GVDET im Namen der zuständigen Behörde erstellt. 

hAndelsbeteIlIgte

„17.	Plomben-	und	Containernummer“

Da die Plombennummer und die Containernummer unabhängig voneinander sind, können mit 
„Hinzufügen“ nach Bedarf beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden. Die Eingabe ist fakultativ. 
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tIere

„12. Tiere, Tierarten, Rasse“

Änderungen des Nomenklaturcodes und der Erweiterungen dieses Codes im amtlichen Einfuhrdokument 
können mit den Optionen „Auswählen“, „Entfernen“, „Zurücksetzen“ und „Weiteren Code hinzufügen“ 
erfolgen. 
Jede	Änderung	oder	Erweiterung	des	Nomenklaturcodes	kann	aufgrund	der	Übereinstimmungsregeln	
dazu führen, dass Informationen in Teil I gelöscht werden. 
Wenn	 für	 eine	 Sendung	 mehrere	 Nomenklaturcodes	 definiert	 wurden,	 wird	 den	 Codes	 eine	
Positionsnummer (ID) vorangestellt; die Codes werden entsprechend dem Zolltarif dargestellt: 
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Die	Positionsnummer	wird	auch	im	Feld	„Identifizierung	der	Tiere“	angezeigt:	

Dezimaltrennzeichen „Komma“ und „Punkt“

Dezimalzahlen sind mit einem Komma einzugeben (höchstens zwei Nachkommastellen). Punkte als 
Tausender-Trennzeichen	sind	nicht	erforderlich.	
Auf dem gedruckten amtlichen Einfuhrdokument werden Dezimalzahlen jedoch automatisch mit 
Dezimalpunkten dargestellt. 
Beispiel: Die Zahl 1.234,567 (eintausendzweihundertvierunddreißig Komma 
fünfhundertsiebenundsechzig) wird auf dem gedruckten amtlichen Einfuhrdokument also zu 1234.57 
(eintausendzweihundertvierunddreißig „Komma“ siebenundfünfzig). 
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trAnsport

Die Registerkarte „Transport“ enthält Informationen zum Transport ab der Grenzkontrollstelle und 
ist	 bei	 der	 Einfuhr	 von	 Tieren	 obligatorisch.	 Wenn	 Nicht-EU-Länder	 GVDET	 erstellen,	 ist	 diese	
Registerkarte nicht von Bedeutung. 

„22. Transportmittel nach Grenzkontrollstelle“

Diese Zulassungen werden von TRACES verlangt; in TRACES wird ihre Gültigkeit bei der Ausstellung 
des GVDET geprüft. 
Sobald das gewerbliche „Transportunternehmen“ ausgewählt ist, kann das „Transportmittel“ direkt 
zugeordnet werden. Dazu wählen Sie in der Dropdownliste das passende Transportmittel aus und 
klicken	auf	die	Schaltfläche	„Zuordnen“.	

„Geschätzte Transportdauer“

Ein	geografisches	Informationssystem	(GIS)	berechnet	automatisch	die	„geschätzte Transportdauer“, 
wenn in Feld „22. Transportmittel nach Grenzkontrollstelle“ unter „Typ“ die Einstellung „Straßenfahrzeug“ 
definiert	wurde.	Nur	die	Transportdauer	bei	Beförderung	auf	dem	Luftweg	wird	nicht	automatisch	
berechnet. 
Der	verwendete	Algorithmus	beruht	auf	der	optimalen	Route	zwischen	der	Eingangs-GKS	und	der	
Eingabe in Feld „8. Bestimmungsort“ bei einer Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.39 Das von dem 
GIS berechnete Ergebnis ist als Mindestdauer zu betrachten. Der berechnete Wert kann (manuell) 
nach oben korrigiert werden.40 
Das Feld „Geschätzte Transportdauer“ auf der Registerkarte „Transport“ ist mit der Eingabe im Feld 
„Geplante	Aufenthalts-	oder	Umladeorte“	auf	der	Registerkarte	„Route“	verknüpft.	Wenn	die	geschätzte	

39 Wenn die automatisch berechnete Transportdauer mit der tatsächlichen Transportdauer offensichtlich überhaupt nicht 
übereinstimmt,	sollten	Sie	sich	an	das	TRACES-Team	wenden,	um	sich	entsprechend	zu	vergewissern	und	gegebenenfalls	die	
genauen	Koordinaten	(Längen-	und	Breitengrad)	der	betreffenden	Orte	zu	ändern.	
40 Wenn die Transportdauer nach oben korrigiert wurde, sollten Sie sich vergewissern, dass die „Geschätzte Transportdauer“ 
richtig eingegeben wurde. Bei einer Aktualisierung der Seite kann die Eingabe in diesem Feld nämlich automatisch auf den Aus-
gangswert zurückgesetzt werden. 
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Transportdauer die rechtlich zulässige Dauer gemäß der Tierschutzverordnung41 überschreitet, 
müssen	Sie	unter	Umständen	Aufenthalts-	oder	Umladeorte	hinzufügen.42

route

Geplante	Aufenthalts-	oder	Umladeorte

Nach der Tierschutzverordnung43 kann für folgende Arten ein Transportplan erforderlich sein: Rinder 
(Boviden – 0102), Schafe (010410), Ziegen (010420), Schweine (0103), Pferde (Equiden – 0101), 
insbesondere „nicht entwöhnte Tiere“. 
Für diese Tierarten muss ein Transportplan eingereicht werden, wenn die geschätzte Transportdauer 
mehr	als	acht	Stunden	beträgt.	In	diesen	Fällen	muss	mindestens	ein	Aufenthalts-	oder	Umladeort	
angegeben werden. Die betreffenden Angaben sind in einem Freitextfeld vorzunehmen; eine 
Verbindung zu einer Kontrollbehörde besteht dabei nicht. Klicken Sie auf „Aufenthalts- oder 
Umladeort hinzufügen“. 
Wenn Sie diese Eingabe nicht vornehmen, wird nach dem Einreichen des amtlichen Einfuhrdokuments 
folgende Warnmeldung angezeigt: 
„CVEDA-153 Route Planned Staging or Transfer Points: At least one place of rest or transfer is 
required“. 

Je	 nach	 den	 betreffenden	 Tierarten,	 der	 Entwöhnung	 der	 Tiere	 und	 der	 Transportzeit	
sind aus einem Menü eine oder mehrere Kontrollstellen/Sammelstellen auszuwählen.  
Dies gilt ... 
•	 bei nicht entwöhnten Tieren und einer Transportzeit von mehr als 19 Stunden, 
•	 bei Schweinen und bei Pferden bei einer Transportzeit von mehr als 24 Stunden und 
•	 bei Schafen, Ziegen und Rindern und einer Transportzeit von mehr als 29 Stunden. 
In diesen Fällen ist durch Klicken auf „Kontrollstelle auswählen“ wenigstens eine „Kontrollstelle“ 
und ein „Umladeort“ einzutragen. 

41 Verordnung (EG) 1/2005 des Rates. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:DE:NOT	
42 Weitere Informationen sind auf der Registerkarte „Route“ zusammengestellt. 
43 Verordnung (EG) 1/2005 des Rates. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:DE:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:DE:NOT
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Wenn Sie diese Eingabe nicht vornehmen, wird nach dem Einreichen des amtlichen Einfuhrdokuments 
folgende Warnmeldung angezeigt: 
„CVEDA-154 Route Planned Staging or Transfer Points: At least one control post is required“. 

zweck

„18. Bei Umladung“ und „19. Zur Durchfuhr in ein Drittland“

Wenn bei einer Umladung oder Durchfuhrsendung die Kontrollkästchen neben den Feldern „18. Bei 
Umladung“ und „19. Zur Durchfuhr in ein Drittland“ aktiviert wurden, können Sie einen Empfänger 
(Feld 3) und eine Lieferadresse (Feld 8) in einem Drittland auswählen bzw. anlegen. 
Sind diese Informationen nicht bekannt, kann das amtliche Einfuhrdokument auch eingereicht 
werden, ohne Eingaben in diesen Feldern vorzunehmen. 
Wenn eine der vorstehenden Optionen ausgewählt wurde, kann in Feld „10. Veterinärdokumente“ 
auch ein „nicht zugelassener“ Betrieb ausgewählt werden. 
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Anmerkung: Verknüpfung Von gVdet-feldern In trAces 

Um die Einreichung von Teil I einer GVDET zu beschleunigen, können die in ein Feld eingegebenen 
Informationen automatisch in andere Felder kopiert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Aktivitätstyp der betreffenden Organisationen44 in diesem ersten Feld auch in den anderen Feldern 
zulässig ist. Der „Empfänger“ beispielsweise kann automatisch in die Felder „Bestimmungsort“ und 
„Importeur“ übernommen werden. 

44 Weitere Informationen zu Aktivitätstypen sind auch dem im TRACES Toolkit enthaltenen Benutzerhandbuch „Verwaltung 
von Organisationen, Benutzern und Behörden“ zu entnehmen.
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II.2.3.3. ... BeI eIneM gvdeP 

Teil I („Sendung“) des GVDEP in TRACES enthält sämtliche nach Verordnung (EG) Nr. 136/2004 erforderlichen 
Felder auf den im Folgenden beschriebenen Registerkarten.

Offizielle	Beschreibungen	der	Felder	finden	Sie	in	der	Verordnung	(EG)	Nr.	136/2004	der	Kommission	in	
Anhang	III	im	Abschnitt	„Erläuterungen	zur	GVDE-Bescheinigung“.	
Einige Felder werden im Folgenden noch einmal beschrieben. 

referenzAngAben

„2.	GVDE-Bezugsnummer“

Diese individuelle Nummer wird von TRACES automatisch vergeben und nach dem Einreichen von 
Teil I angezeigt. 
Das	 amtliche	 Einfuhrdokument	 befindet	 sich	 weiterhin	 im	 Einreichungsstadium	 („Neu“),	 und	
TRACES-Benutzer	können	die	Eingaben	in	Teil	I	noch	ändern.	Die	individuelle	GVDEP-Bezugsnummer	
wird	automatisch	um	eine	Versionsnummer	(-	Vx)	erweitert.	Diese	Nummer	erhöht	sich	bei	 jeder	
Neueinreichung eines Dokuments, auch wenn keine Änderungen vorgenommen wurden. 

„Lokale Bezugsnummer“

Diese	Nummer	 können	 TRACES-Benutzer	 im	Rahmen	der	 jeweiligen	 einzelstaatlichen	Verwaltung	
definieren	 (fakultativ).	 Die	 Identifikation	 der	 Kontrollstellen	 muss	 auf	 dieser	 Ebene	 erfolgen	
(fakultativ). 
Wenn keine Eingabe vorgenommen wurde, ordnet TRACES nach dem Einreichen von Teil II automatisch 
eine individuelle lokale Bezugsnummer zu. 

„4. Für die Sendung Verantwortlicher“

Wenn der Zollagent in TRACES registriert wurde und die Erklärung (Teil I) selbst einreicht, wird die 
Organisation des betreffenden Zollagenten automatisch in dieses Feld eingefügt. 
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Grenzkontrollstelle

Beim	 Erstellen	 von	 Teil	 I	 werden	 der	 Name	 und	 der	 TRACES-Code	 der	 zuständigen	 Behörde	
entsprechend der in Feld „4. Für die Sendung Verantwortlicher“ eingegebenen Organisation 
automatisch übernommen. 
Diese Eingaben können vom Zollagenten jedoch mit der Option „Auswählen“ geändert werden; 
außerdem können Ergänzungen vorgenommen werden, wenn die zuständige oberste Behörde das 
GVDEP für die zuständige Behörde erstellt. 

hAndelsbeteIlIgte

„16.	Plomben-	und	Containernummer“

Da die Plombennummer und die Containernummer unabhängig voneinander sind, können mit 
„Hinzufügen“ nach Bedarf beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden. Die Eingabe ist fakultativ. 
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erzeugnIs 

„6. Ursprungsland“

Je	 nach	 Nomenklaturcode	 und	 nach	 der	 ausgewählten	 Erweiterung	müssen	Nicht-EU-Länder	 aus	
einer Dropdownliste ausgewählt werden, die sich automatisch auf die Länder beschränkt, die zur 
Ausfuhr des jeweils ausgewählten Erzeugnisses in die EU zugelassen sind. 
Diese Beschränkung erfolgt nicht bei GVDEP, die von Drittländern für den internen Gebrauch erstellt 
wurden. 

„10. Veterinärdokumente“

Für die Freigabe des zollrechtlich freien Verkehrs der in Anhang II aufgelisteten Erzeugnisse innerhalb 
der EU (Feld 21, Binnenmarkt) können nur dann Betriebe aus Drittländern aus einer Dropdownliste 
ausgewählt werden, wenn diese Betriebe im LMS erfasst sind. Für die Einfuhr von Erzeugnissen, 
bei denen die betreffenden Betriebe nicht bereits erfasst sein müssen, können Betriebe mit dem 
Aktivitätstyp „Nicht zugelassener Betrieb“ angelegt oder ausgewählt werden.45

Bei Durchfuhrsendungen (Feld 18) kann für derartige Sendungen ein Betrieb angelegt oder ausgewählt 
werden, für den die Aktivität „Nicht zugelassener Betrieb“ eingetragen wurde.46 
Bei Wiedereinfuhr eines Produkts (Feld 20) muss dieses Feld leer bleiben. 

45 Weitere Informationen zu Aktivitätstypen sind dem Handbuch „Verwaltung von Organisationen, Benutzern und Behörden“ 
zu entnehmen. 
46 Weitere Informationen zu Aktivitätstypen sind dem Handbuch „Verwaltung von Organisationen, Benutzern und Behörden“ 
zu entnehmen.
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Für	die	KN-Codes	0507,47 1213,48 1214,49 5101,50 5102,51 5103 52 und 9705,53 kann dieses Feld leer 
bleiben (siehe Verordnung (EG) Nr. 136/2004 der Kommission mit Verfahren für die Veterinärkontrollen 
von aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen an den Grenzkontrollstellen der Gemeinschaft Anhang 
III, Teil I, Feld 10, und „Hygienepaket (Fleisch)“ 
  1. Verordnung (EG) Nr. 852/2004 54 
  2. Verordnung (EG) Nr. 853/200455

  3. Verordnung (EG) Nr. 854/2004 56 
Da Aktivitätstypen bezogen auf den Ursprungsort weder im Hygienepaket (Fleisch) noch in Verordnung 
(EG)	Nr.	136/2004	der	Kommission	definiert	sind,57 kann in TRACES nicht verlangt werden, dass in 
diesem Feld eine Eingabe vorgenommen wird. 

Wenn die in Feld 10 des GVDEP eingegebene Organisation diese Regeln nicht erfüllt, wird folgende 
Fehlermeldung angezeigt: 

Diese	Übereinstimmungsregeln	finden	keine	Anwendung	auf	GVDEP,	die	von	Drittländern	 für	den	
internen Gebrauch erstellt wurden. 

„12. Erzeugnisart, Zahl und Art der Packstücke“

Änderungen des Nomenklaturcodes und der Erweiterungen dieses Codes im amtlichen Einfuhrdokument 
können	 über	 die	 Schaltflächen	 „Auswählen“, „Entfernen“, „Zurücksetzen“ und „Weiteren Code 
hinzufügen“ erfolgen. 
Jede	Änderung	oder	Erweiterung	des	Nomenklaturcodes	kann	aufgrund	der	Übereinstimmungsregeln	
dazu führen, dass Informationen in Teil I gelöscht werden. 
Wenn	 für	 eine	 Sendung	 mehrere	 Nomenklaturcodes	 definiert	 wurden,	 wird	 den	 Codes	 eine	
Positionsnummer (ID) vorangestellt; die Codes werden entsprechend dem Zolltarif dargestellt. 

47 Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschließlich Bartenfransen), Hörner, Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und Schnäbel. 
48 Stroh und Spreu von Getreide. 
49 Steckrüben, Futterrüben, Wurzeln zu Futterzwecken, Heu, Luzerne, Klee, Esparsette, Futterkohl, Lupinen, Wicken und 
ähnliches Futter. 
50 Wolle. 
51 Feine oder grobe Tierhaare. 
52 Abfälle von Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren. 
53 Sammlungen und Sammlungsstücke. 
54 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene. 
55	 Verordnung	(EG)	Nr.	853/2004	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	29.	April	2004	mit	spezifischen	Hygie-
nevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs. 
56 Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Ver-
fahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs. 
57 Weitere Informationen zu Aktivitätstypen sind dem Handbuch „Verwaltung von Organisationen, Benutzern und Behörden“ 
zu entnehmen.
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Die	Positionsnummer	wird	auch	im	Feld	„Identifizierung	der	Tiere“	angezeigt:	

Im amtlichen Dokument können ausschließlich Erzeugnisse desselben Temperaturtyps 
(Umgebungstemperatur, gekühlt oder gefroren) ausgewählt werden. 

Für jeden Nomenklaturcode muss das Feld „Gesamtnettogewicht“ entweder unter direkter Eingabe 
des	 Nettogewichts	 für	 die	 einzelnen	 Nomenklaturcodes	 oder	 durch	 Klicken	 auf	 das	 „=„-Zeichen	
hinzugefügt	werden.	 (Mit	 dem	 „=„-Zeichen	werden	 alle	Nettogewichte	 der	mit	 dem	betreffenden	
Code verknüpften Zeilen berechnet.) 
Mit einer Konsistenzprüfung wird sichergestellt, dass die Zwischensumme eines Nomenklaturcodes 
größer oder gleich der Summe der Nettogewichte der einzelnen Arten des jeweiligen Nomenklaturcodes 
ist. 
Die Eingabe im Feld „Summe Nettogewicht“ entspricht der Summe der Zwischensummen und wird 
automatisch eingefügt, wenn der Benutzer zu einer anderen Registerkarte wechselt. 

Dezimaltrennzeichen „Komma“ und „Punkt“

Dezimalzahlen sind mit einem Komma einzugeben (höchstens zwei Nachkommastellen). Punkte als 
Tausender-Trennzeichen	sind	nicht	erforderlich.	
Auf dem gedruckten amtlichen Einfuhrdokument werden Dezimalzahlen jedoch automatisch mit 
Dezimalpunkten dargestellt. 
Beispiel: Die Zahl 1.234,567 (eintausendzweihundertvierunddreißig Komma 
fünfhundertsiebenundsechzig) wird auf dem gedruckten amtlichen Einfuhrdokument also zu 1234.57 
(eintausendzweihundertvierunddreißig „Komma“ siebenundfünfzig). 



TRAde Control and Expert System
(TRACES)

51 / 120

trAnsport

Die Registerkarte „Transport“ enthält Informationen zum Transport ab der Grenzkontrollstelle. Bei 
der Einfuhr (Feld 21) von „Tierprodukten“ und „Erzeugnissen tierischen Ursprungs“ sind die Eingaben 
fakultativ. Bei Durchfuhren (Feld 18), bei Umladungen (Feld 17) und bei von nichtkonformen 
Sendungen (Feld 22) müssen Eingaben vorgenommen werden. 
Für	GVDEP,	die	von	Nicht-EU-Ländern	ausgestellt	wurden,	ist	die	Registerkarte	„Transport“	nicht	von	
Bedeutung. 
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zweck

„17. Bei Umladung“ und „18. Zur Durchfuhr in ein Drittland“

Wenn bei einer Umladung oder Durchfuhrsendung die Kontrollkästchen neben den Feldern „18. Bei 
Umladung“ und „19. Zur Durchfuhr in ein Drittland“ aktiviert wurden, können Sie einen Empfänger 
(Feld 3) und eine Lieferadresse (Feld 8) in einem Drittland auswählen bzw. anlegen. 
Wenn die entsprechenden Informationen nicht bekannt sind, kann das amtliche Einfuhrdokument 
auch eingereicht werden, ohne Eingaben in diesen Feldern vorzunehmen. 
Wenn eine der vorstehenden Optionen58 ausgewählt wurde, kann in Feld „10. Veterinärdokumente“ 
auch ein „nicht zugelassener“ Betrieb ausgewählt werden. 

„19.	Mit	EU-Normen	konform“

Bei Drittländern gelten für die Konformität die einzelstaatlichen Regeln dieser Länder. 

„20. Zur Wiedereinfuhr“

Wenn Sie das Kontrollkästchen neben Feld „20 Zur Wiedereinfuhr“ aktiviert haben, können Sie 
folgende Optionen wählen: 
1. auf der Registerkarte „Handelsbeteiligte“: in den Feldern „1. Versender/Ausführer“ und „8. 
Lieferanschrift“	Organisationen	aus	EU-/EFTA-/EWR-Staaten	und	
2. auf der Registerkarte „Erzeugnis“: 
•	 in	Feld	„6.	Ursprungsland“	EU-/EFTA-/EWR-Länder	und	
•	 in Feld „7. Versandland“ Drittländer.
Bei Wiedereinfuhren darf in Feld „10: Veterinärdokumente“ keine Eingabe vorgenommen werden. 
(Dieses Feld ist mit dem Ursprungsbetrieb verknüpft.) 

58 Weitere Informationen zu Aktivitätstypen sind dem Handbuch „Verwaltung von Organisationen, Benutzern und Behörden“ 
zu entnehmen.
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„21. Für den Binnenmarkt“

Die	Auswahl	eines	„Empfängers“	(Feld	3)	und	einer	„Lieferanschrift“	(Feld	8)	in	einem	EU-/EFTA-/
EWR-Staat	ist	obligatorisch.	
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Anmerkung: Verknüpfung Von gVdep-feldern In trAces 

Um die Einreichung von Teil I eines GVDEP zu beschleunigen, können die in ein Feld eingegebenen 
Informationen automatisch in andere Felder kopiert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Aktivitätstyp der betreffenden Organisationen59 in diesem ersten Feld auch in den anderen Feldern 
zulässig ist. Der „Empfänger“ beispielsweise kann automatisch in die Felder „Lieferanschrift“ und 
„Importeur“ übernommen werden. 

59 Weitere Informationen zu Aktivitätstypen sind auch dem im TRACES Toolkit enthaltenen Benutzerhandbuch „Verwaltung 
von Organisationen, Benutzern und Behörden“ zu entnehmen.
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II.2.3.4. ... BeI eIner declar (erklärung) 

Teil I („Sendung“) der Erklärung in TRACES enthält sämtliche nach Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der 
Kommission erforderlichen Felder auf den im Folgenden beschriebenen Registerkarten.

Die	offizielle	Beschreibung	der	Felder	ist	dem	Abschnitt	„Erläuterungen	zur	Veterinärbescheinigung	für	die	
Einfuhr von lebenden Tieren, Sperma, Embryonen, Eizellen und Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die 
Europäische Gemeinschaft“ in Entscheidung 2007/240 der Kommission zu entnehmen. 
Einige Felder werden im Folgenden noch einmal erläutert. 

referenzAngAben

„I.2.a.	TRACES-Bezugsnummer“

Diese individuelle Nummer wird von TRACES automatisch vergeben und nach dem Einreichen von 
Teil I angezeigt. 
Das	amtliche	Einfuhrdokument	befindet	sich	weiterhin	im	Einreichungsstadium	(„Neu“),	und	TRACES-
Benutzer können die Eingaben in Teil I noch ändern. Die individuelle Bezugsnummer der DECLAR 
wird	automatisch	um	eine	Versionsnummer	(-	Vx)	erweitert.	Diese	Nummer	erhöht	sich	bei	 jeder	
Neueinreichung eines Dokuments, auch wenn keine Änderungen vorgenommen wurden. 

„I.2. Bezugsnummer der Bescheinigung“

Diese	Nummer	 können	 TRACES-Benutzer	 im	Rahmen	der	 jeweiligen	 einzelstaatlichen	Verwaltung	
definieren	(fakultativ).	Auf	dieser	Ebene	können	Kontrollstellen	definiert	werden	(fakultativ).	
Wenn keine Eingabe vorgenommen wurde, ordnet TRACES nach dem Einreichen von Teil II automatisch 
eine individuelle lokale Bezugsnummer zu. 

„I.6. In der EU für die Sendung verantwortliche Person“

Wenn der Zollagent in TRACES registriert wurde und die Erklärung (Teil I) selbst einreicht, wird die 
Organisation des betreffenden Zollagenten automatisch in dieses Feld übernommen. 

„Zuständige Behörden“

Beim	 Erstellen	 von	 Teil	 I	 werden	 die	 Namen	 und	 die	 TRACES-Codes	 der	 zuständigen	 Behörden	
entsprechend der in Feld I.11. „Ursprungsort“ eingegebenen Organisation übernommen. 
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hAndelsbeteIlIgte

„I.7. Ursprungsland“

Je	 nach	 Nomenklaturcode	 und	 nach	 der	 ausgewählten	 Erweiterung	müssen	Nicht-EU-Länder	 aus	
einer Dropdownliste ausgewählt werden. 

„I.8. Ursprungsregion“

Wenn	Feld	„I.7.	Ursprungsland“	in	der	TRACES-Datenbank	Regionen	enthält,	können	Sie	die	jeweilige	
Ursprungsregion auswählen. 
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sendung

„I.19.	Erzeugniscode	(HS-Code)“

Änderungen	 des	 Erzeugniscodes	 (HS-Codes)	 und	 der	 Erweiterungen	 dieses	 Codes	 im	 amtlichen	
Einfuhrdokument können mit den Optionen „Auswählen“, „Entfernen“, „Zurücksetzen“ und „Weiteren 
Code hinzufügen“ erfolgen. 
Die	Möglichkeiten	zur	Auswahl	oder	zum	Hinzufügen	weiterer	Erzeugniscodes	(HS-Codes)	können	je	
nach dem ausgewählten Muster des amtlichen Einfuhrdokuments eingeschränkt sein. 
Jede	 Änderung	 oder	 Erweiterung	 des	 Erzeugniscodes	 (HS-Codes)	 kann	 aufgrund	 der	
Übereinstimmungsregeln dazu führen, dass Informationen in Teil I gelöscht werden. 
Wenn	 für	 eine	 Sendung	 mehrere	 Nomenklaturcodes	 definiert	 wurden,	 wird	 den	 Codes	 eine	
Positionsnummer (ID) vorangestellt; die Codes werden entsprechend dem Zolltarif dargestellt: 
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Die Positionsnummer wird auch in Feld I.28 angezeigt: 

Im amtlichen Dokument können ausschließlich Erzeugnisse desselben Temperaturtyps 
(Umgebungstemperatur, gekühlt oder gefroren) ausgewählt werden. 

Dezimaltrennzeichen „Komma“ und „Punkt“

Dezimalzahlen sind mit einem Komma einzugeben (höchstens zwei Nachkommastellen). Punkte als 
Tausender-Trennzeichen	sind	nicht	erforderlich.	
Auf dem gedruckten amtlichen Einfuhrdokument werden Dezimalzahlen jedoch automatisch mit 
Dezimalpunkten dargestellt. 
Beispiel: Die Zahl 1.234,567 (eintausendzweihundertvierunddreißig Komma 
fünfhundertsiebenundsechzig) wird auf dem gedruckten amtlichen Einfuhrdokument also zu 1234.57 
(eintausendzweihundertvierunddreißig „Komma“ siebenundfünfzig). 
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trAnsport

Die Registerkarte „Transport“ enthält Informationen zum Transport ab der Grenzkontrollstelle und ist 
obligatorisch. 

„I.16.	Eingangs-GKS	in	die	EU“

Wenn	in	Feld	„I.6	In	der	EU	für	die	Sendung	verantwortliche	Person“	eine	Organisation	definiert	wurde,	
wird	in	Feld	„I.16	Eingangs-GKS	in	die	EU“	automatisch	die	jeweils	zuständige	Behörde	eingefügt.	
Wurde in Feld „I.6 In der EU für die Sendung verantwortliche Person“ keine Eingabe vorgenommen, 
müssen Sie die zuständige Behörde manuell mit „Auswählen“ eingeben. (Diese Option wird dann 
automatisch angezeigt.) 
Wenn Sie keine Auswahl vornehmen, erscheint die folgende Warnmeldung: 

„IMPORT-064 Transport I.16 Entry BIP in EU: Selection is mandatory“.

„I.23.	Plomben-/Containernummer“

Da die Plombennummer und die Containernummer unabhängig voneinander sind, können mit 
„Hinzufügen“ nach Bedarf beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden. Die Eingabe ist fakultativ. 
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zweck

„I.26. Für Durchfuhr in ein Drittland durch die EU“

Wenn bei einer Durchfuhrsendung das Kontrollkästchen neben Feld „I. 26. Für Durchfuhr in ein Drittland 
durch die EU“ aktiviert wurde, können Sie einen Empfänger (Feld I.5) und einen Bestimmungsort 
(Feld I.12) in einem Drittland auswählen bzw. anlegen. 
Wenn die entsprechenden Informationen nicht bekannt sind, können Sie das amtliche Einfuhrdokument 
auch einreichen, ohne Eingaben in diesen Feldern vorzunehmen. 

„I.27. Für Einfuhr in die EU oder Zulassung“

Die	Auswahl	eines	„Empfängers“	(Feld	I.5)	und	eines	„Bestimmungsorts“	(Feld	I.12)	in	einem	EU-/
EFTA-/EWR-Staat	ist	obligatorisch.
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Anmerkung: Verknüpfung Von declAr-feldern In trAces

Um die Einreichung von Teil I einer DECLAR zu beschleunigen, können die in ein Feld eingegebenen 
Informationen automatisch in andere Felder kopiert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Aktivitätstyp der betreffenden Organisationen60 in diesem ersten Feld auch in den anderen Feldern 
zulässig ist. Der „Empfänger“ beispielsweise kann automatisch in die Felder „Bestimmungsort“ und 
„Importeur“ übernommen werden. 

60 Weitere Informationen zu Aktivitätstypen sind auch dem im TRACES Toolkit enthaltenen Benutzerhandbuch „Verwaltung 
von Organisationen, Benutzern und Behörden“ zu entnehmen.
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II.2.3.5. ... BeI eIneM ched-PP

Teil	I	(„Sendung“)	des	CHED-PP	in	TRACES	enthält	sämtliche	nach	Richtlinie	(EG)	2000/29/EG	des	Rates	
erforderlichen Felder auf den im Folgenden beschriebenen Registerkarten.

referenzAngAben

„I.2.	CHED-Bezugsnummer“

Diese individuelle Nummer wird von TRACES automatisch vergeben und nach dem Einreichen von 
Teil I angezeigt. 
Das	amtliche	Einfuhrdokument	befindet	sich	weiterhin	im	Einreichungsstadium	(„Neu“),	und	TRACES-
Benutzer	 können	 die	 Eingaben	 in	 Teil	 I	 noch	 ändern.	 Die	 individuelle	 CHED-PP-Bezugsnummer	
wird	automatisch	um	eine	Versionsnummer	(-	Vx)	erweitert.	Diese	Nummer	erhöht	sich	bei	 jeder	
Neueinreichung eines Dokuments, auch wenn keine Änderungen vorgenommen wurden. 

„I.2.a. Lokale Bezugsnummer“

Diese	Nummer	 können	 TRACES-Benutzer	 im	Rahmen	der	 jeweiligen	 einzelstaatlichen	Verwaltung	
definieren	 (fakultativ).	 Wenn	 keine	 Eingabe	 vorgenommen	 wurde,	 ordnet	 TRACES	 nach	 dem	
Einreichen von Teil II automatisch eine individuelle lokale Bezugsnummer zu. 

„I.3. Benannter Eingangsort“

Beim	 Erstellen	 von	 Teil	 I	 werden	 der	 Name	 und	 der	 TRACES-Code	 der	 zuständigen	 Behörde	
entsprechend der in Feld I.7. Für die Sendung Verantwortlicher“ eingegebenen Organisation 
automatisch übernommen. 
Diese Eingaben können vom Zollagenten jedoch mit der Option „Auswählen“ geändert werden; 
außerdem können Ergänzungen vorgenommen werden, wenn die zuständige oberste Behörde das 
CHED-PP	für	die	zuständige	Behörde	erstellt.

„I.7. Für die Sendung Verantwortlicher“

Wenn der „Für die Sendung Verantwortliche“ in TRACES registriert wurde und die Erklärung (Teil 
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I) selbst einreicht, wird die Organisation der betreffenden Person automatisch in dieses Feld 
übernommen. 

„I.8. Gesundheitsdokumente“

Das	 Feld	 „Art	 des	 Dokuments“	 ist	 eine	 Dropdownliste	 mit	 den	möglichen	 Typen	 von	 „Europhyt-
Erklärungen“ (fakultativ). 

Das Feld „Nummer“ ist ein Freitextfeld. 
In	 das	 Feld	 „Ausstellungsdatum	 (TT/MM/JJJJ)“	 ist	 der	 Zeitpunkt	 einzugeben,	 zu	 dem	 das	

Gesundheitsdokument von der zuständigen Behörde unterschrieben wurde.61

Das Feld „Staat und Ort der Ausstellung“ enthält eine Dropdownliste, in der alle Länder mit dem 
jeweiligen	ISO-Code	erfasst	sind,	und	ein	Freitextfeld.	

Die Angabe in Feld „I.8. Gesundheitsdokumente“ ist fakultativ, bis das amtliche Einfuhrdokument 
(CHED-PP)	von	der	zuständigen	Behörde	validiert	wurde.	

61	 Das	Ausstellungsdatum	muss	daher	vor	dem	„Datum	der	Erklärung“	des	amtlichen	Einfuhrdokuments	(CHED-PP)	liegen	
(oder mit diesem Datum übereinstimmen). 



TRAde Control and Expert System
(TRACES)

64 / 120

hAndelsbeteIlIgte

„I.6. Bestimmungsort“

Die Eingabe in diesem Feld ist fakultativ, wenn die Sendung zur Umladung/Weiterbeförderung 
bestimmt ist (Feld I.19). 

„I.16.	Plomben-/Containernummer“

Da die Plombennummer und die Containernummer unabhängig voneinander sind, können mit 
„Hinzufügen“ nach Bedarf beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden. Die Eingabe ist fakultativ. 
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erzeugnIs 

„I.14. Ursprungsbetrieb“

Die Eingabe in diesem Feld ist fakultativ.62 
Das Land muss nicht mit dem in Feld „I.29. Beschreibung des Erzeugnisses“ angegebenen 
„Ursprungsland“ übereinstimmen. 

„I. 29 Beschreibung des Erzeugnisses“

Änderungen	 des	 Erzeugniscodes	 (HS-Codes)	 und	 der	 Erweiterungen	 dieses	 Codes	 im	 amtlichen	
Einfuhrdokument können mit den Optionen „Auswählen“, „Entfernen“, „Zurücksetzen“ und „Weiteren 
Code hinzufügen“ erfolgen. 
Wenn	 für	 eine	 Sendung	 mehrere	 Nomenklaturcodes	 definiert	 wurden,	 wird	 den	 Codes	 eine	
Positionsnummer (ID) vorangestellt; die Codes werden entsprechend dem Zolltarif dargestellt: 

Die Positionsnummer (ID) wird auch in Feld I.29 angezeigt: 

62	 Wenn	für	den	Betrieb	die	Eingabe	„Gärtnerei“	definiert	wurde,	wird	eine	Zulassungsnummer	benötigt.	
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Für jeden Nomenklaturcode wird ein Feld „Gesamtnettogewicht“ (oben) angezeigt. Die Eingabe 
in diesem Feld ist fakultativ. Das Nettogewicht für die einzelnen Nomenklaturcodes kann direkt 
eingegeben werden. 

Die Eingabe in Feld „I.30. Gesamtzahl der Packstücke“ ist obligatorisch und als Summe der „Anzahl 
der Packstücke“ in Feld „I.29. Beschreibung des Erzeugnisses“ direkt einzugeben.
In der Dropdownliste „Art“ (unten)	werden	aus	Gründen	der	Ergonomie	ausschließlich	die	EPPO-Codes	
angezeigt. Auf dem Ausdruck des amtlichen Einfuhrdokuments wird jedoch auch die vollständige 
wissenschaftliche (lateinische) Bezeichnung der jeweiligen Art angegeben (wie auch im oberen Teil). 
Die	 Eingabe	 in	 der	 Dropdownliste	 „Ursprungsland“	 (ISO-Code)	 ist	 fakultativ.63 Wenn in Feld I.29 
mehrere Zeilen angezeigt werden, können weitere Ursprungsländer eingefügt werden. 

Dezimaltrennzeichen „Komma“ und „Punkt“

Dezimalzahlen sind mit einem Komma einzugeben (höchstens zwei Nachkommastellen). Punkte als 
Tausender-Trennzeichen	sind	nicht	erforderlich.	
Auf dem gedruckten amtlichen Einfuhrdokument werden Dezimalzahlen jedoch automatisch mit 
Dezimalpunkten dargestellt. 
Beispiel: Die Zahl 1.234,567 (eintausendzweihundertvierunddreißig Komma 
fünfhundertsiebenundsechzig) wird auf dem gedruckten amtlichen Einfuhrdokument also zu 1234.57 
(eintausendzweihundertvierunddreißig „Komma“ siebenundfünfzig). 

zweck

„I.19. Für Umladung/Weiterbeförderung nach/zu“

Die Sendung wird an einen kontrollierten Bestimmungsort64 geschickt; dort folgt der zweite Teil der 
Kontrollen/Prüfungen. Wenn das Kontrollkästchen neben Feld „I.6. Bestimmungsort“ aktiviert wurde, 
ist die Angabe des Bestimmungsorts fakultativ. 

„I.21. Für den zollrechtlich freien Verkehr“

Die Sendung soll im Binnenmarkt (EU/EFTA) in Verkehr gebracht werden. 

63	 Das	Ursprungsland	muss	nicht	das	Land	sein,	in	dem	sich	der	in	Feld	„I.14.	Ursprungsbetrieb“	genannte	Betrieb	befindet.	
64 Geben Sie mit „Auswählen“ die betreffende zuständige Behörde ein. 
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Anmerkung: Verknüpfung Von ched-pp-feldern In trAces 

Um	die	Einreichung	von	Teil	I	eines	CHED-PP	zu	beschleunigen,	können	die	in	ein	Feld	eingegebenen	
Informationen automatisch in andere Felder kopiert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Aktivitätstyp der betreffenden Organisationen65 in diesem ersten Feld auch in den anderen Feldern 
zulässig ist. Der „Empfänger“ beispielsweise kann automatisch in die Felder „Bestimmungsort“ und 
„Importeur“ übernommen werden. 

65 Weitere Informationen zu Aktivitätstypen sind auch dem im TRACES Toolkit enthaltenen Benutzerhandbuch “Verwaltung 
von Organisationen, Benutzern und Behörden“ zu entnehmen.
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II.2.4. optIonen zum eInreIchen Von dokumenten

II.2.4.1. allgeMeIne InforMatIonen

Beim Einreichen eines amtlichen Einfuhrdokuments in TRACES (Teil I, Sendung) stehen (im Allgemeinen) 
folgende Optionen zur Verfügung:66 

Speicheroptionen
„Abbrechen und zum 
Menü zurückkehren“ 

Ermöglicht die Rückkehr zum Untermenü GDE, GVDET, GVDEP, DECLAR oder 
CHED-PP	 und	 bricht	 alle	 während	 des	 Erstellens	 des	 amtlichen	 Dokuments	
vorgenommenen Aktionen ab. 
Wenn Ihr amtliches Einfuhrdokument noch nicht gespeichert wurde, gehen alle 
in Teil I vorgenommenen Eingaben verloren. 

„Als Entwurf speichern“ Speichert Teil I eines noch nicht vollständig ausgefüllten amtlichen 
Einfuhrdokuments. Dies ist ein fakultativer Zwischenschritt vor der endgültigen 
Einreichung von Teil I des amtlichen Einfuhrdokuments bei Ihrer zuständigen 
Behörde: 
Die Option „Als Entwurf speichern“ kann in TRACES beliebig oft verwendet 
werden. 

Damit die Suchfunktion genutzt werden kann, sind bestimmte Angaben zum 
Erzeugnis, zum Versender/Ausführer und zum Empfänger in Verbindung mit 
der Option „Als Entwurf speichern“ obligatorisch. Alle sonstigen Eingaben in Teil 
I können auch zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden. 
Das amtliche Einfuhrdokument erhält anschließend den Status „Entwurf“. 
Diese Option steht sowohl Marktteilnehmern als auch den zuständigen Behörden 
zur Verfügung. Auf den „Entwurf“ eines amtlichen Einfuhrdokuments haben 
allerdings nur „direkte“ Kollegen Zugriff. 
Bezüglich der Einreichung eines amtlichen Einfuhrdokuments mit dem Status 
„Entwurf“ werden keine Benachrichtigungen verschickt. 

66 D. h. für alle amtlichen Einfuhrdokumente (GDE, GVDET, GVDEP und DECLAR). 
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Speicheroptionen
„Zur Bescheinigung 
einreichen“ 

Damit das amtliche Einfuhrdokument bei der zuständigen Behörde zur 
Bescheinigung eingereicht werden kann, müssen in Teil I alle obligatorischen 
Eingabefelder ausgefüllt werden. 
Diese Option steht sowohl Marktteilnehmern als auch den zuständigen Behörden 
zur Verfügung. 
Wenn Teil I des amtlichen Einfuhrdokuments von einem Marktteilnehmer 
eingereicht wird, können sowohl der betreffende Benutzer als auch die jeweiligen 
direkten Kollegen und die zuständige Behörde das Dokument anzeigen. Wenn 
das amtliche Einfuhrdokument jedoch von der zuständigen Behörde selbst 
eingereicht wurde, kann der Marktteilnehmer selbst dann nicht auf das Dokument 
zugreifen, wenn er im amtlichen Einfuhrdokument eingegeben wurde. 
Das amtliche Dokument erhält nun den Status „Neu“.
Nach dem Einreichen des amtlichen Einfuhrdokuments („Neu“) wird eine 
Benachrichtigung gesendet. 

Anmerkung: DECLAR
Wenn der Marktteilnehmer bei einer DECLAR die Option „Zur Bescheinigung 
einreichen“ auswählt, kann er eine zusätzliche Erklärung „Angaben zum 
Gesundheitszustand“ erstellen. 
Besondere Speicheroptionen bei diesem Teil der Erklärung werden in Abschnitt 
„II.2.4.2. Besondere Hinweise zu DECLAR“ beschrieben. 

„Bestätigen“ Unter den Speicheroptionen beim Einreichen einer DECLAR kann ein 
Marktteilnehmer auch die Option „Bestätigen“ auswählen. 
Nachdem alle obligatorischen Eingaben in den betreffenden Feldern in Teil I 
vorgenommen	wurden,	können	TRACES-Benutzer	direkt	zur	Erklärung	„Angaben	
zum Gesundheitszustand“ wechseln und dort weitere Eingaben vornehmen.

II.2.4.2. Besondere hInWeIse zu declar

Bei DECLAR können Marktteilnehmer die Felder in der Erklärung „Angaben zum Gesundheitszustand“ 
bearbeiten. 
Bei DECLAR stehen drei weitere Speicheroptionen zur Verfügung: 
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Speicheroptionen
„Ablehnen“ Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der betreffende Marktteilnehmer 

eine DECLAR bearbeitet. 
Nachdem die obligatorischen Eingaben in die betreffenden Felder in Teil I 
vorgenommen wurden, kann der jeweilige Marktteilnehmer die vorgeführte 
Sendung ablehnen. 
Das amtliche Dokument erhält dann den Status „Abgelehnt“.

„In Bearbeitung 
speichern“

Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der betreffende Marktteilnehmer 
eine DECLAR bearbeitet. 
Nachdem alle obligatorischen Eingaben in Teil I vorgenommen wurden, kann 
der betreffende Marktteilnehmer innerhalb der DECLAR die Erklärung „Angaben 
zum Gesundheitszustand“ speichern, auch wenn die Eingaben noch nicht 
abgeschlossen sind. Die Eingaben können dann zu einem späteren Zeitpunkt 
fortgesetzt werden. 
Dies ist ein fakultativer Zwischenschritt vor dem Unterschreiben der Erklärung 
„Angaben zum Gesundheitszustand“. 
Das amtliche Dokument erhält dann den Status „In Bearbeitung“.

„ E n t s c h e i d u n g 
einreichen“ 

Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der betreffende Marktteilnehmer 
eine DECLAR bearbeitet. 
Nachdem die obligatorischen Eingaben in die betreffenden Felder in Teil I 
vorgenommen wurden, kann der jeweilige Marktteilnehmer die vorgeführte 
Sendung bestätigen. 
Das amtliche Dokument erhält dann den Status „Gültig“.
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II.2.5. unterschrIft

Beim Einreichen des amtlichen Einfuhrdokuments müssen Sie in TRACES Ihr Kennwort eingeben. 
Nach dem Einreichen klicken Sie auf die Option „Validierung unterschreiben“. 

Wenn das Kennwort während der gesamten Arbeitssitzung in TRACES gespeichert werden soll, aktivieren 
Sie das Kontrollkästchen „Dieses Kennwort für alle weiteren Unterschriften verwenden“. Erfolgt 
innerhalb von 30 Minuten keine weitere Aktion, wird die Arbeitssitzung automatisch beendet. 
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II.3. weIterVerfolgung

II.3.1. AnschlIessende schrItte beI gde, gVdet, gVdep und ched-pp 
Nachdem das amtliche Einfuhrdokument eingereicht wurde („Zur Bescheinigung einreichen“), kann die 
zuständige Behörde sofort auf das betreffende amtliche Einfuhrdokument zugreifen. Die zuständige 
Behörde wird von TRACES automatisch aufgefordert, den Prozess der Bescheinigung fortzusetzen.67 

Weitere Informationen über Bescheinigungen durch zuständige Behörden sind dem Benutzerhandbuch 
„Einfuhrdokumente Teil II“ oder dem TRACES Toolkit zu entnehmen.68 

67 Dies gilt nicht für Dokumente des Typs DECLAR.
68 TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.

https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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II.3.2. AnschlIessende schrItte beI declAr: klonIeren In dAs gVdep 
Um das Erstellen eines GVDE zu erleichtern, können die in einer DECLAR eingereichten Daten automatisch 
in eine GVDE übertragen werden. Diese Übertragung wird in TRACES als „Klonieren“ bezeichnet. 
Sowohl der jeweilige Marktteilnehmer als auch die zuständige Behörde können eine Klonierung vornehmen, 
wenn sie eine validierte DECLAR öffnen. 

Wenn in der DECLAR in Feld „I.6. In der EU für die Sendung verantwortliche Person“ Marktteilnehmer 
definiert	 wurden,	 werden	 diese	 Marktteilnehmer	 von	 TRACES	 automatisch	 über	 die	 Validierung einer 
„Erklärung“ informiert. 69

II.3.2.1. zugrIff üBer eInen hyPerlInk

Der betreffende Marktteilnehmer kann direkt auf die jeweilige DECLAR zugreifen, indem er auf den Hyperlink 
in	der	TRACES-Benachrichtigung	klickt.	

II.3.2.2. zugrIff üBer eIn Menü

Marktteilnehmer können aber auch über das Menü „Veterinärdokumente“ und das Untermenü „Erklärung“ 
auf eine DECLAR zugreifen: 

•	 Anmelden in TRACES 
•	 Klicken Sie im Menü am linken Bildschirmrand auf „Erklärung“. Anschließend erscheint der Bildschirm 

„Suche nach Erklärung“. 
•	 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Zu bearbeiten“, um nach DECLAR zu suchen, die noch kloniert 

(d. h. in GVDE übertragen)70 werden können. 
•	 Öffnen Sie die gewünschte DECLAR. 

„Direktzugriff“ 
Mit	 dieser	 Suchoption	 kann	 ein	 Marktteilnehmer	 eine	 DECLAR	 unabhängig	 davon	 finden,	 ob	 seine	
Organisation in den Feldern „I.6 In der EU für die Sendung verantwortliche Person“ oder „Importeur“ 
angezeigt wird. 
69 DECLARS are automatically validated upon submission
70 DECLARS are automatically validated upon submission
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Die folgenden Suchkriterien müssen eingegeben werden, damit mit der Funktion „Direktzugriff“ nach 
amtlichen Einfuhrdokumenten gesucht werden kann: 
•	 TRACES-Bezugsnummer	der	Bescheinigung
•	 Bezugsnummer der Bescheinigung (lokale Bezugsnummer) 
•	 Versandland 

II.3.2.3. eInreIchung

Der Marktteilnehmer kann Teil I einer validierten DECLAR in Teil I eines Gemeinsamen Veterinärdokuments 
für die Einfuhr (GVDE) übertragen („klonieren“). 
Diese Übertragung wird in TRACES als „Klonieren“ bezeichnet. 
Dazu klicken Sie in einer DECLAR mit dem Status „Gültig“ einfach auf „Als GVDE klonieren“. 

Wenn ein Marktteilnehmer (oder eine zuständige Behörde) die Klonierung vorgenommen hat, ist diese 
Option nicht mehr verfügbar.71

Anschließend wird ein neues GVDE erstellt, indem die in Teil I der DECLAR eingegebenen Informationen 
übertragen werden. 
In	Feld	„10.	Veterinärdokumente“	auf	der	Registerkarte	„Referenzangaben“	wird	automatisch	die	TRACES-
Bezugsnummer der Bescheinigung der betreffenden DECLAR als Hyperlink eingefügt. 

71 Importeure sind nicht befugt, auf diese Weise Informationen in ein GVDE zu übertragen. 
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Der Marktteilnehmer kann die meisten in die GVDE übertragenen Informationen ändern oder ergänzen; 
eine Ausnahme bilden nur die folgenden Informationen: 

•	 Registerkarte „Handelsbeteiligte“:  Feld „1. Versender / Ausführer“      
	 	 	 	 	 	 Feld	„16.	Plomben-	und	Containernummer“	und	
•	 Registerkarte „Erzeugnis“:   Feld „7. Versandland“       
      Temperatur. 

Nachdem die Informationen geprüft und ggf. ergänzt wurden, klickt der Marktteilnehmer auf „Zur 
Bescheinigung einreichen“, um Teil I des GVDE einzureichen.72 

72 Weitere Informationen zum Unterzeichnen sind Abschnitt „II.2.5. Unterschrift“ zu entnehmen. 
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II.3.3. kontAktAufnAhme mIt der zuständIgen behörde 
Nachdem die zuständige Behörde das vom Marktteilnehmer eingereichte amtliche Einfuhrdokument (Teil I) 
bescheinigt hat,73 kann der Marktteilnehmer die Kontaktinformationen der zuständigen Behörde anzeigen. 
Dazu sucht er das bescheinigte amtliche Einfuhrdokument, öffnet das Dokument und klickt auf den als 
Hyperlink	definierten	Namen	der	zuständigen	Behörde,	die	das	Dokument	unterschrieben	hat.	

Aus	Datenschutzgründen	wird	unter	Umständen	nur	die	amtliche	E-Mail-Adresse	der	zuständigen	Behörde	
angezeigt, die das Dokument unterschrieben hat. 

73 Wenn das amtliche Einfuhrdokument von der zuständigen Behörde selbst eingereicht wurde, kann der Marktteilnehmer 
selbst dann nicht auf das Dokument zugreifen, wenn er im amtlichen Einfuhrdokument eingegeben wurde.



TRAde Control and Expert System
(TRACES)

77 / 120

III. FunktIonEn IM ZusaMMEnhang MIt aMtlIchEn EInFuhrdokuMEntEn

III.1. nAch eInem AmtlIchen eInfuhrdokument suchen 
Wählen Sie aus dem Menü „Veterinärdokumente“ einen der verfügbaren Typen amtlicher Einfuhrdokumente aus …  

•	 „Gemeinsame Dokumente für die Einfuhr (GDE)“ 
•	 „GVDE für Tiere“ 
•	 „GVDE für Tierprodukte“ 
•	 „Erklärung“ 
•	 „CHED-PP“	

...	 und	definieren	Sie	mindestens	ein	Suchkriterium.74 Die Suchkriterien beziehen sich meist auf Teil I 
(Sendung) des amtlichen Einfuhrdokuments. 
Sie können Suchkriterien einzeln75 oder in Verbindung mit anderen Suchkriterien eingeben. 

Da	sich	einige	Suchkriterien	je	nach	Dokument	(GDE/GVDET/GVDEP/CHED-PP	und	DECLAR)	unterscheiden,	
werden im Folgenden einige konkrete Kriterien für die verschiedenen Dokumenttypen erläutert. 

74  Bei der Eingabe der meisten Suchkriterien in TRACES können Sie Ihr Suchspektrum mit dem Platzhalterzeichen % erweit-
ern.	Außerdem	ist	darauf	hinzuweisen,	dass	die	Suchfunktion	in	TRACES	nicht	zwischen	Groß-	und	Kleinschreibung	unterscheidet.	
Wenn Sie beispielsweise in das Feld „Bezugsnummer der Bescheinigung“ den Wert „GVDEP.DE%“ eingeben (mindestens acht 
Zeichen), sucht TRACES nach allen für einen bestimmten Benutzer zugänglichen GVDEP. 
75  Nur das Kriterium „Status der Bescheinigung“ kann nicht allein verwendet werden. 



TRAde Control and Expert System
(TRACES)

78 / 120

III.1.1. gde/gVdet/gVdep/ched-pp 
Klicken Sie auf „Fortgeschritten“, um zusätzliche Suchkriterien zur Umladung/Durchfuhr, zum Teilen von 
Sendungen usw. anzeigen zu lassen. 

Suchoptionen 
Bezugsnummer der 
Bescheinigung 

Dem amtlichen Einfuhrdokument automatisch zugeordnete individuelle 
TRACES-Bezugsnummer.

Status der Bescheinigung Informationen	 zum	 Status	 amtlicher	 Einfuhrdokumente	 finden	 Sie	 in	
Abschnitt „II.1.1. Arbeitsablauf bei Bescheinigungen“. 

Fortgeschritten – Umzuladen Sucht amtliche Einfuhrdokumente für Sendungen, bei denen eine 
Umladung vorgesehen ist, bzw. bestimmte amtliche Einfuhrdokumente, 
die	von	der	zweiten	EU-Grenzkontrollstelle	umzuladen	sind.	
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Suchoptionen 
Fortgeschritten – Umgeladen Sucht amtliche Einfuhrdokumente in Verbindung mit einer Umladung 

bzw. bestimmte amtliche Einfuhrdokumente, die nach Abrufen des 
ursprünglichen amtlichen Einfuhrdokuments und nach Anzeige der 
anschließenden („folgenden“) amtlichen Einfuhrdokumente verarbeitet 
worden sind. 

Fortgeschritten – Geteilte 
GVDE 

Sucht amtliche Einfuhrdokumente (GDE/GVDEP) in Verbindung mit einer 
Teilung bzw. bestimmte amtliche Einfuhrdokumente, die nach Abrufen 
des ursprünglichen amtlichen Einfuhrdokuments und nach Anzeige der 
anschließenden („folgenden“) amtlichen Einfuhrdokumente geteilt worden 
sind. 

Fortgeschritten – Hat 
Kontrolle 

Sucht	 amtliche	 Einfuhrdokumente,	 für	 die	 Teil	 III	 (Kontrolle)	 definiert	
wurde. 



TRAde Control and Expert System
(TRACES)

80 / 120

Suchoptionen 
Fortgeschritten – Noch nicht 
bearbeitete Ablehnung 

Sucht amtliche Einfuhrdokumente mit fehlenden Angaben zu einer 
Ablehnung. 

Fortgeschritten – Ausstehende 
Labortests 

Sucht amtliche Einfuhrdokumente mit fehlenden Angaben zu Labortests. 

Fortgeschritten – Zeitweilige 
Zulassung 

Sucht	 GVDET-Sendungen,	 bei	 denen	 in	 Feld	 „20.	 Bei	 Einfuhr	 oder	
zeitweiliger Zulassung“ das Kontrollkästchen „Pferde für zeitweilige 
Zulassung“ aktiviert wurde.
 

Direktzugriff Über einen Direktzugriff kann ein Marktteilnehmer ein amtliches 
Einfuhrdokument	 unabhängig	 davon	 finden,	 ob	 seine	 Organisation	 als	
„Für die Sendung Verantwortlicher“ eingegeben wurde. 
Bei einer Umladung/Übertragung kann der mit der zweiten GKS/dem zweiten 
benannten Eingangsort oder der zweiten benannten Eingangszollstelle 
verknüpfte Marktteilnehmer über die Funktion „Direktzugriff“ auf das 
ursprüngliche amtliche Einfuhrdokument zugreifen. 
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III.1.2. declAr

Suchoptionen 
Bezugsnummer der 
Bescheinigung

(Nicht obligatorische) lokale Bezugsnummer, die in Feld „I.2. Bezugsnummer 
der Bescheinigung“ eingegeben werden kann.
 

TRACES-Bezugsnummer	 der	
Bescheinigung

Dem amtlichen Einfuhrdokument automatisch zugeordnete individuelle 
TRACES-Bezugsnummer.

Status der Bescheinigung Verfügbare	 Optionen:	 Annulliert,	 Entwurf,	 In	 Bearbeitung,	 Neu,	 Vor-
bestätigt, Zurückgezogen, Abgelehnt, Ersetzt, Gültig. 
Informationen	 zum	 Status	 amtlicher	 Einfuhrdokumente	 finden	 Sie	 in	
Abschnitt „II.1.1. Arbeitsablauf bei Bescheinigungen“.
 

Zu bearbeiten Um die Einreichung eines GVDEP an der jeweiligen Grenze der EU zu 
erleichtern, kann der validierte TEIL I einer DECLAR automatisch in ein 
GVDEP übernommen werden. Diese Übernahme wird als „Klonieren“ 
bezeichnet. 
Der jeweilige Marktteilnehmer kann eine noch nicht in ein GVDEP klonierte 
DECLAR suchen, indem er auf „Zu bearbeiten“ klickt. 

Kloniert Um die Prüfung von GVDEP zu erleichtern, die in Verbindung mit DECLAR 
an den Grenzen der EU eingereicht wurden, kann ein Marktteilnehmer mit 
der Option „Kloniert“ auch nach DECLAR suchen, die bereits in GVDEP 
kloniert wurden. 
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III.1.3. AlternAtIVe zugrIffsmöglIchkeIten und eInschränkungen

Sie	können	amtliche	Einfuhrdokumente	nicht	nur	anhand	der	in	TRACES	definierten	Suchkriterien	finden,	
sondern notfalls auch von der individuellen Bezugsnummer der Bescheinigung ausgehen. 

Dazu wählen Sie die betreffende URL aus (s. u.) und geben im Anschluss an die Adresse wie folgt die 
betreffende	TRACES-Bezugsnummer	ein:76

1.	https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/certificates/ced/open.do?ref=CED.XX.JJJJ.ZZZZZZZ
2.	https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/certificates/cvedanimals/open.do?ref=CVEDA.XX.JJJJ.ZZZZZZZ
3.	https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/certificates/cvedproducts/open.do?ref=CVEDP.XX.JJJJ.ZZZZZZZ
4.	https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/certificates/euimport/open.do?ref=DECLAR.XX.JJJJ.ZZZZZZZ
5.	https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/certificates/chedpp/open.do?ref=CHEDPP.XX.JJJJ.ZZZZZZZ

Nach den Regeln für Zugriffe auf (geschäftliche) Daten haben Sie nur dann Zugang zu diesen Daten, wenn 
Sie im amtlichen Einfuhrdokument entsprechend eingetragen wurden. Ansonsten wird unter Umständen 
die folgende Warnmeldung angezeigt: 

Im	 Interesse	 einer	 kontinuierlichen	 Bereinigung	 der	 TRACES-Datenbank	 werden	 nicht	 bearbeitete	
„Entwürfe“ und „neue“ amtliche Einfuhrdokumente nach drei Monaten gelöscht.77

Anmerkung — Nicht-EU-Länder 
Nicht-EU-Länder,	die	Einfuhren	in	TRACES	bescheinigen	lassen,	können	dann	auf	amtliche	Einfuhrdokumente	
zugreifen,	wenn	ihre	validierten	IMPORT-Bescheinigungen	kloniert	wurden.	

76 Legende:
XX	=	ISO-Code	des	Landes,	in	dem	sich	die	GKS	bzw.	der	benannte	Eingangsort	oder	die	benannte	Eingangszollstelle	befindet.	
JJJJ	=	Jahr	der	Einreichung	
NNNNNNN	=	individuelle	TRACES-Bezugsnummer.	
77 Eine Ausnahme bilden nicht bearbeitete GVDEP: Nach drei Monaten werden nur die nicht bearbeiteten GVDEP gelöscht, für 
die	der	Status	„Entwurf“	definiert	wurde.	
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III.2. Import-klonIerung In eIn AmtlIches eInfuhrdokument 
Da	mit	einigen	Nicht-EU-Ländern	eine	enge	Zusammenarbeit	besteht,	kann	die	Einreichung	von	Teil	I	Ihres	
amtlichen Einfuhrdokuments erleichtert werden, wenn eine Bescheinigung vorliegt. 

Um die Einreichung amtlicher Einfuhrdokumente an GKS/DPE/DPI in der EU zu erleichtern, können die von 
zuständigen	Behörden	aus	Drittländern	in	einer	IMPORT-Bescheinigung	validierten	Daten	automatisch	in	
das betreffende amtliche Einfuhrdokument (GDE/GVDET/GVDEP/DECLAR) übertragen werden. 
Diese Übertragung wird in TRACES als „Klonieren“ bezeichnet. 

Klonieren können sowohl Marktteilnehmer als auch zuständige Behörden. 

Wenn	ein	Drittland	eine	IMPORT-Bescheinigung	validiert	hat,	erhalten	der	jeweilige	Marktteilnehmer	und	
die	zuständige	Behörde	auf	EU-Ebene	(GKS/DPE/DPI)	in	TRACES	eine	Benachrichtigung;	außerdem	wird	
eine entsprechende Benachrichtigung an den Importeur und an den Bestimmungsort/die Lieferanschrift 
geschickt,	 sofern	 in	 den	 Feldern	 der	 IMPORT-Bescheinigung	 die	 betreffenden	 Anmeldeinformationen	
angezeigt werden. 

III.2.1. zugrIff über eInen hyperlInk

Wenn	 in	TRACES	 in	der	IMPORT-Bescheinigung	 in	Feld	„I.6.	In	der	EU	für	die	Sendung	verantwortliche	
Person“78	ein	Marktteilnehmer	definiert	wurde,	wird	dieser	Marktteilnehmer	von	TRACES	automatisch	über	
die Validierung einer „Veterinärbescheinigung in die EU“79 informiert.

Der	betreffende	Marktteilnehmer	kann	direkt	auf	die	jeweilige	IMPORT-Bescheinigung	zugreifen,	indem	er	
auf	den	Hyperlink	in	der	TRACES-Benachrichtigung	klickt.	

III.2.2. zugrIff über eIn menü

Marktteilnehmer können aber auch über das Menü „Veterinärdokumente“ und das Untermenü 
„Veterinärbescheinigung	in	die	EU“	auf	eine	IMPORT-Bescheinigung	zugreifen:	
78 D. h., wenn eine Registrierung in TRACES vorgenommen wurde und eine Validierung durch die zuständige Behörde erfolgt 
ist. 
79	 Auch	als	„IMPORT-Bescheinigung“	bezeichnet.	
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•	 Anmelden in TRACES 
•	 Klicken Sie im Menü am linken Bildschirmrand auf „Veterinärbescheinigung in die EU“. Anschließend 

erscheint der Bildschirm „Suche Veterinärbescheinigung zum Export in die EU“. 
•	 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Zu bearbeiten“,80	um	nach	IMPORT-Bescheinigungen	zu	suchen,	

die noch nicht kloniert (d. h. in GVDE übertragen) wurden. 
•	 Öffnen	Sie	die	gewünschte	IMPORT-Bescheinigung.	

„Direktzugriff“ 
Mit der Funktion „Direktzugriff“ kann ein Marktteilnehmer eine von einer Behörde eines Drittlands validierte 
IMPORT-Bescheinigung	unabhängig	davon	finden,	ob	seine	Organisation	in	den	Feldern	„I.6.	In	der	EU	für	
die Sendung verantwortliche Person“ oder „Importeur“ angezeigt wird. 
Folgende Suchkriterien müssen eingegeben werden: 
•	 TRACES-Bezugsnummer	der	Bescheinigung	(IMPORT)
•	 Bezugsnummer der Bescheinigung (lokale Bezugsnummer) (IMPORT)
•	 Versandland 

Eine	Ausnahme	besteht	bei	 IMPORT-Bescheinigungen	aus	Neuseeland;	dort	müssen	 folgende	Eingaben	
vorgenommen werden: 
•	 Bezugsnummer der Bescheinigung (lokale Bezugsnummer) IMPORT
•	 Versandland 
•	 Ursprungsland (Neuseeland) 

80 Das Kriterium „Zu bearbeiten“ setzt voraus, dass in Feld „I.6. In der EU für die Sendung verantwortliche Person“ oder 
„Importeur“	die	Organisation	des	jeweiligen	Marktteilnehmers	definiert	wurde.	Auch	wenn	die	zuständige	Behörde	des	betreffenden	
Drittlands	die	IMPORT-Bescheinigung	ohne	diese	Angaben	validiert	hat,	kann	der	Marktteilnehmer	über	die	Funktion	„Direktzugriff“	
auf	die	IMPORT-Bescheinigung	zugreifen.	
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III.2.3. eInreIchung

Der	Marktteilnehmer	kann	Teil	I	der	IMPORT-Bescheinigung	in	Teil	I	eines	Gemeinsamen	Veterinärdokuments	
für die Einfuhr (GVDE) übertragen („klonieren“). 
Diese Übertragung wird in TRACES als „Klonieren“ bezeichnet. 
Dazu	klicken	Sie	in	der	validierten	IMPORT-Bescheinigung	einfach	auf	„Als	GVDE	klonieren“.	

Die Funktion „Klonierung in das GVDE“ ist für Marktteilnehmer81 (oder zuständige Behörden) an den 
Grenzen der EU nicht mehr verfügbar, wenn die GVDE in vollem Umfang bescheinigt wurde (Status „Gültig“ 
oder „Abgelehnt“). 
Eine	zuständige	Behörde	aus	einem	Drittland	kann	die	„ursprüngliche“	IMPORT-Bescheinigung	jedoch	auch	
dann noch ersetzen oder annullieren, wenn der betreffende Marktteilnehmer (oder die zuständige Behörde) 
an der Grenze der EU die Bescheinigung kloniert hat; Voraussetzung ist allerdings, dass für die GVDE noch 
der	Status	„Neu“,	„Entwurf“	oder	„In	Bearbeitung“	definiert	ist.82

Ein	neues	GDE,	GVDET	oder	GVDEP	wird	erstellt,	indem	Informationen	aus	Teil	I	der	IMPORT-Bescheinigung	
übertragen werden. 
In	Feld	„10.	Veterinärdokumente“	des	GVDE	wird	automatisch	die	TRACES-Bezugsnummer	der	Bescheinigung	
der	betreffenden	IMPORT-Bescheinigung	als	Hyperlink	übernommen.	

81 Importeure sind nicht befugt, auf diese Weise Informationen in ein GVDE zu übertragen.
82	 Eine	IMPORT-Bescheinigung	kann	nur	in	ein	einziges	amtliches	Einfuhrdokument	kloniert	werden.	
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Der Marktteilnehmer kann die meisten in die GVDE übertragenen Informationen ändern oder ergänzen; 
eine Ausnahme bilden nur die folgenden Informationen: 

•	 Registerkarte „Handelsbeteiligte“:  Feld „1. Versender / Ausführer“
	 	 	 	 	 	 	 Feld	„16.	Plomben-	und	Containernummer“,
•	 Registerkarte „Erzeugnis“:   Feld „6. Ursprungsland“83

      Feld „7. Versandland“ und 
      „Temperatur“. 

Nachdem die Informationen geprüft und ggf. ergänzt wurden, klickt der Marktteilnehmer auf „Bescheinigung 
unterschreiben“, um Teil I des GVDE einzureichen.84 

83	 Wenn	die	IMPORT-Bescheinigung	Tiere	eines	nicht	zugelassenen	Drittlands	betrifft,	können	Benutzer	in	TRACES	das	
jeweilige Drittland in Feld „6. Ursprungsland“ auswählen. Wenn das amtliche Einfuhrdokument von der zuständigen Behörde an 
der Grenze der EU bestätigt worden ist, erscheint eine Meldung mit der Liste der Länder, die für die jeweils ausgewählte Tierart 
zugelassen sind. („Country of Origin must match one of the Country Legislation applicable...“) Bei GVDET muss die zuständige Be-
hörde an der Grenze der EU das GVDET ablehnen, indem in Feld „37. Grund für die Ablehnung“ der Name des nicht zugelassenen 
Landes eingetragen wird. 
84	 Weitere	Informationen	zum	Unterschreiben	eines	amtlichen	Einfuhrdokuments	finden	Sie	in	Abschnitt	„II.2.5.	Unter-
schrift“. 
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III.3. Als neu kopIeren 
Für die Einreichung eines neuen amtlichen Einfuhrdokuments stehen zwei Optionen zur Verfügung: 

1. Mit der Option „Neu“ öffnen Sie ein unausgefülltes amtliches Einfuhrdokument.85 
2. Sie können in einem vorhandenen amtlichen Einfuhrdokument die Option „Als neu kopieren“ verwenden. 

Sowohl der Marktteilnehmer als auch die zuständige Behörde können in TRACES neue amtliche 
Einfuhrdokumente erstellen. Die Option „Als neu kopieren“ wird daher für beide Benutzertypen angezeigt. 

Mit der Option „Als neu kopieren“ kann rasch ein neues amtliches Einfuhrdokument erstellt werden, 
indem bestimmte Daten aus Teil I eines bestehenden amtlichen Einfuhrdokuments in ein neues amtliches 
Einfuhrdokument kopiert werden. Auf diese Weise kann der Einreichungsprozess beschleunigt werden. 

Die	Art	der	zu	kopierenden	Informationen	hängt	vom	jeweils	ausgewählten	KN-Code	ab.	Wenn	der	Code	
gleich bleibt, werden alle Informationen aus der Registerkarte „Handelsbeteiligte“ aus dem ursprünglichen 
Dokument	in	das	neue	Einfuhrdokument	kopiert.	Je	nach	Muster	und	je	nach	ausgewähltem	KN-Code	werden	
die Informationen in den Freitextfeldern des ursprünglichen amtlichen Einfuhrdokuments automatisch in 
das neue amtliche Einfuhrdokument kopiert. 

Das (ursprüngliche) amtliche Einfuhrdokument wird dabei nicht geändert. Die Informationen im neuen 
Dokument können selbstverständlich bearbeitet werden. 

Die Option „Als neu kopieren“ kann bei jedem beliebigen amtlichen Einfuhrdokument unabhängig vom 
jeweiligen Status (Gültig, Abgelehnt, Annulliert, Neu usw.) verwendet werden.86 Ähnlich wie die Option 
„Neu“ ist auch die Funktion „Als neu kopieren“ nur dann verfügbar, wenn Sie berechtigt sind, amtliche 
Einfuhrdokumente des betreffenden Typs einzureichen. 

85	 Weitere	Informationen	zum	Erstellen	und	Einreichen	eines	unausgefüllten	amtlichen	Einfuhrdokuments	finden	Sie	in	Ab-
schnitt „II.2. Teil I einreichen (Sendung)“. 
86 Weitere Informationen zum Bescheinigen von Dokumenten sind in Abschnitt „II.1.1. Arbeitsablauf bei Bescheinigungen“ 
zusammengestellt. 
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III.4. eIne sendung teIlen 

III.4.1. gde 
Für die Einfuhr von Sendungen zur Weiterbeförderung an eine andere Kontrollstelle (Feld I.20) können 
Sie in einem validierten ursprünglichen GDE mit der Funktion „Teilen“ eines oder mehrere neue (folgende) 
GDE erstellen. 
Die Funktion „Teilen“ wird angezeigt, wenn Sie das validierte ursprüngliche GDE öffnen. 

Mit der Funktion „Teilen“ werden alle Informationen aus Teil I des validierten ursprünglichen GDE automatisch 
in das neue (folgende) GDE übernommen. In einigen Feldern können die übernommenen Daten geändert 
werden. 
Die	Eingaben	in	einigen	anderen	Feldern	werden	automatisch	zurückgesetzt	oder	angepasst	(z.	B.	Netto-/
Bruttogewicht, Anzahl der Packstücke oder Beschreibung des Transportmittels). 

Wenn die Funktion „Teilen“ verwendet wurde, kann das ursprüngliche GDE nicht mehr ersetzt werden. 
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referenzAngAben

„Benannter Eingangsort“

Der Marktteilnehmer kann eine andere zuständige Behörde auswählen. 

„I.2.	GDE-Nummer“

Beim	Einreichen	eines	neuen	(folgenden)	GDE	wird	automatisch	eine	GDE-Nummer	eingefügt.	

„I.10. Dokumente“

Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, da es sich auf ein neues (folgendes) GDE bezieht, das 
durch Teilen eines ursprünglichen GDE erstellt wurde. 
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hAndelsbeteIlIgte

„I.1. Versender“ und „1.7. Importeur“

Die Eingaben in diesen Feldern werden automatisch aus Teil I des ursprünglich validierten GDE 
übernommen und können nicht geändert werden. 

„I.8. Bestimmungsort“

Der Bestimmungsort ist anzugeben (obligatorisch). 

„I.9. Ankunft am benannten Eingangsort (voraussichtlich)“

Die Eingabe in diesem Feld wird im neuen (folgenden) GDE zurückgesetzt. 

„I.19.	Plomben-	und	Containernummer“

Da die Plombennummer und die Containernummer unabhängig voneinander sind, können mit 
„Hinzufügen“ nach Bedarf beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden. Die Eingabe ist fakultativ. 
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erzeugnIs 

„I.12. Beschreibung des Erzeugnisses“

Die Angabe „Art der Packstücke“ kann im neuen (folgenden) GDE nicht geändert werden. 

trAnsport
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zweck

„I.22. Bei Einfuhr“

Die nach dem Teilen angezeigten Informationen können geändert werden. 

„I.20. Weiterbeförderung nach“

Die nach dem Teilen angezeigten Informationen können nicht geändert werden. 

Nach der Einreichung werden die im neuen (folgenden) GDE eingegebenen Informationen mit den 
Informationen des ursprünglichen validierten GDE verglichen. 
In Teil II können alle Informationen geändert werden; im neuen (folgenden) GDE wird die 
Bezugsnummer der Bescheinigung im Feld „Vorheriges GDE“ angezeigt. Die Bezugsnummern 
sämtlicher (folgenden) GDE werden im ursprünglichen amtlichen Einfuhrdokument im Feld „Folgendes 
GDE“ angezeigt. 

Wenn neue (folgende) GDE korrigiert oder geändert werden müssen, gelten die gleichen Regeln wie 
bei normalen amtlichen Einfuhrdokumenten. 
Weitere	Informationen	finden	Sie	in	Abschnitt	„III.5.	Ein	eingereichtes	amtliches	Einfuhrdokument	
ändern“. 
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III.4.2. gVdep
Zur Einfuhr von „nicht konformen“ Sendungen (Feld 22) oder von für den Binnenmarkt bestimmten 
Sendungen, bei denen ein Zolllager als „Lieferanschrift“ (Feld 8) angegeben ist, können im validierten 
ursprünglichen GVDEP mit der Funktion „Teilen“ einzelne oder mehrere neue (folgende) GVDEP erstellt 
werden. 
Die Funktion „Teilen“ wird angezeigt, wenn Sie das validierte ursprüngliche GVDEP öffnen. 

Mit der Funktion „Teilen“ werden alle Informationen aus Teil I des validierten ursprünglichen GVDEP 
automatisch in das neue (folgende) GVDEP übernommen. In einigen Feldern können die übernommenen 
Daten geändert werden. 
Die	Eingaben	in	einigen	anderen	Feldern	werden	automatisch	zurückgesetzt	oder	angepasst	(z.	B.	Netto-/
Bruttogewicht, Anzahl der Packstücke oder Beschreibung des Transportmittels). 

Wenn die Funktion „Teilen“ verwendet wurde, kann das ursprüngliche GVDEP nicht mehr ersetzt werden.
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referenzAngAben

Grenzkontrollstelle

Der Marktteilnehmer kann eine andere zuständige Behörde auswählen. 

„2.	GVDE-Bezugsnummer“

Beim	Einreichen	eines	neuen	(folgenden)	GVDEP	wird	automatisch	eine	GVDEP-Nummer	eingefügt.	

„10. Veterinärdokumente“

Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, da es sich auf ein neues (folgendes) GVDEP bezieht, das 
durch Teilen eines ursprünglichen GVDEP erstellt wurde. 
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hAndelsbeteIlIgte

„1. Versender/Ausführer“ und „5. Importeur“

Die Eingaben in diesen Feldern werden automatisch aus Teil I des ursprünglich validierten GVDEP 
übernommen und können nicht geändert werden. 

„8. Lieferanschrift“ 

Die Lieferanschrift muss angegeben werden (obligatorisch). 

„9. Voraussichtliche Ankunft an der GKS“

Die Eingabe in diesem Feld wird im neuen (folgenden) GVDEP zurückgesetzt. 

„16.	Plomben-	und	Containernummer“

Da die Plombennummer und die Containernummer unabhängig voneinander sind, können mit 
„Hinzufügen“ nach Bedarf beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden. Die Eingabe ist fakultativ. 
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erzeugnIs 

„Art des Erzeugnisses“

Die Angabe „Art der Packstücke“ kann im neuen (folgenden) GVDEP nicht geändert werden. 

„10. Veterinärdokumente“

Wenn im validierten ursprünglichen GVDEP in Feld „10. Veterinärdokumente“ mehrere zugelassene 
Betriebe eingegeben wurden, können Sie für die durch das Teilen erstellte Sendung einen oder 
mehrere Betriebe auswählen, indem Sie die nicht benötigten Betriebe löschen. 
In Feld „10. Veterinärdokumente“ muss im folgenden GVDEP mindestens ein Betrieb erhalten 
bleiben.87

87 In diesem Fall ist die Funktion „Entfernen“ nicht verfügbar. 
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trAnsport

 

zweck

„19.	Mit	EU-Normen	konform“

Die nach dem Teilen angezeigten Informationen können nicht geändert werden. 
Nach der Einreichung werden die im neuen (folgenden) GVDEP eingegebenen Informationen mit den 
Informationen des ursprünglichen validierten GVDEP verglichen. 
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In Teil II können alle Informationen geändert werden; im neuen (folgenden) GVDE wird die 
Bezugsnummer angezeigt. Die Bezugsnummern sämtlicher (folgenden) GVDE werden im 
ursprünglichen amtlichen Einfuhrdokument im Feld „Folgende GVDE“ angezeigt. 

Wenn neue (folgende) GVDEP korrigiert oder geändert werden müssen, gelten die gleichen Regeln 
wie bei normalen amtlichen Einfuhrdokumenten. 
Weitere	Informationen	finden	Sie	in	Abschnitt	„III.5.	Ein	eingereichtes	amtliches	Einfuhrdokument	
ändern“. 
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III.5. eIn eIngereIchtes AmtlIches eInfuhrdokument ändern

Je	nach	ausgewähltem	Muster	eines	amtlichen	Einfuhrdokuments	können	Sie	die	gewünschten	Änderungen	
vornehmen, indem Sie einfach amtliche Dokumente mit dem Status „Entwurf“ und „Neu“ suchen und 
öffnen. 

Amtliche Einfuhrdokumente mit dem Status „Entwurf“ sind in TRACES nur für den einreichenden 
Marktteilnehmer und seine in derselben Organisation tätigen direkten Kollegen zugänglich. 
Da amtliche Einfuhrdokumente mit dem Status „Neu“ bereits bei der zuständigen Behörde eingereicht 
wurden, kann ein amtliches Einfuhrdokument mit dem Status „Neu“ nur dann geändert werden, wenn die 
zuständige Behörde das Dokument noch nicht bescheinigt hat. 

An	 der	 an	 die	 TRACES-Bezugsnummer	 angehängten	 Versionsnummer	 (-Vx)	 können	 TRACES-Benutzer	
leicht erkennen, ob in Teil I Änderungen vorgenommen wurden. 
Bei ausgedruckten amtlichen Einfuhrdokumenten muss u. U. rasch geprüft werden, ob zwischen dem 
Zeitpunkt des Ausdrucks und dem Zeitpunkt der Bearbeitung von Teil I Änderungen erfolgt sind. 



TRAde Control and Expert System
(TRACES)

100 / 120

III.6. eIn AmtlIches eInfuhrdokument löschen

Die Funktion „Löschen“ ist nur dann verfügbar, wenn Teil I eines amtlichen Einfuhrdokuments eingereicht 
und	in	TRACES	der	Status	„Entwurf“	oder	„Neu“	definiert	wurde.88 
Sowohl der Marktteilnehmer als auch die zuständige Behörde können auf das amtliche Einfuhrdokument 
zugreifen und die Funktion „Löschen“ verwenden. 
Nach dem Löschen wird das amtliche Einfuhrdokument nicht mehr angezeigt. 

So löschen Sie ein amtliches Einfuhrdokument: 

1. Wählen Sie über die Untermenüs unter „Veterinärdokumente“89 das gewünschte amtliche Einfuhrdokument 
aus: 
 „Gemeinsames Dokument für die Einfuhr“ (GDE): 
 „GVDE für Tiere“ 
 „GVDE für Tierprodukte“ 
 „Erklärung“ 
	 „CHED-PP“	
2. Klicken Sie im amtlichen Einfuhrdokument auf „Öffnen“. 
3. Klicken Sie auf „Löschen“. 

88 Weitere Informationen zum Bescheinigen von Dokumenten sind in Abschnitt „II.1.1. Arbeitsablauf bei Bescheinigungen“ 
zusammengestellt. 
89 Bei amtlichen Einfuhrdokumenten mit dem Status „Entwurf“ können nur der „Ersteller“ des Dokuments und seine in der-
selben Organisation tätigen direkten Kollegen das amtliche Einfuhrdokument anzeigen und Änderungen (z. B. Löschungen) vorne-
hmen. Weitere Informationen zum Bescheinigen von Dokumenten sind in Abschnitt „II.1.1. Arbeitsablauf bei Bescheinigungen“ 
zusammengestellt. 
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III.7. AmtlIche eInfuhrdokumente drucken

Um ein amtliches Einfuhrdokument in TRACES zu drucken, benötigen Sie: 
•	 Hardware: einen Drucker 
•	 Software: eine aktuelle Version von Adobe Acrobat Reader

Die zum Drucken Ihres amtlichen Einfuhrdokuments auszuwählende Sprache muss eine Amtssprache des 
Bestimmungslands oder eines Durchfuhrlands sein. 

III.7.1. eIngereIchte AmtlIche eInfuhrdokumente

So drucken Sie ein eingereichtes amtliches Einfuhrdokument aus: 

 1. Wählen Sie über die Untermenüs unter „Veterinärdokumente“ das gewünschte amtliche Einfuhrdokument 
aus: 
 „Gemeinsames Dokument für die Einfuhr“ (GDE): 
 „GVDE für Tiere“ 
 „GVDE für Tierprodukte“ 
 „Erklärung“ 
	 „CHED-PP“	
2. Klicken Sie im amtlichen Einfuhrdokument auf „Öffnen“. 
3. Klicken Sie auf „Drucken“. 

Nun erscheint eine Seite, auf der Sie eine oder mehrere Sprachen zum Drucken des eingereichten amtlichen 
Einfuhrdokuments	auswählen	können;	die	Ausgabe	erfolgt	in	einer	einzigen	PDF-Datei.90

90	 Als	Voreinstellung	ist	die	aktuelle	TRACES-Arbeitssprache	definiert.	Sie	können	das	Kontrollkästchen	jeder	beliebigen	
Sprache aktivieren und deaktivieren. 

file:///P:/secr/avr2013/COM%20in%20development/DE/../English/get.adobe.com/reader/
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Der Status amtlicher Einfuhrdokumente wird mit einem Wasserzeichen 
angezeigt. 

Nur gültige amtliche Einfuhrdokumente sind mit dem Wasserzeichen 
„ORIGINAL“ versehen. Für den Status „Neu“ wird kein Wasserzeichen eingefügt. 
Die übrigen Wasserzeichen sind „CANCELLED“ (Annulliert), „DRAFT“ (Entwurf), 
„REJECTED“	(Abgelehnt)	und	„REPLACED“	(Ersetzt).91 

Unabhängig vom Status der amtlichen Einfuhrdokumente sind in den 
TRACES-Ausbildungsumgebungen	alle	amtlichen	Einfuhrdokumente	mit	dem	
Wasserzeichen „TRAINING“ oder „ACCEPTANCE“ versehen; dadurch sollen 
Verwechslungen mit der Produktionsumgebung (Arbeitsumgebung) vermieden 
werden. 

91 Weitere Informationen zum Bescheinigen von Dokumenten sind in Abschnitt „II.1.1. Arbeitsablauf bei Bescheinigungen“ 
zusammengestellt. 
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III.7.2. unAusgefüllte muster AmtlIcher eInfuhrdokumente 
TRACES-Benutzer	finden	alle	(unausgefüllten)	konsolidierten	Muster	amtlicher	Einfuhrdokumente	über	das	
Menü „Veterinärdokumente“ und das Untermenü „Unausgefüllte Bescheinigungen“.
•	 Für	das	GDE	ist	nur	ein	Muster	definiert:	„Gemeinsames	Dokument	für	die	Einfuhr	(GDE)“.	
•	 Für GVDE sind zwei Muster verfügbar: „GVDE für Tiere“ und „GVDE für Tierprodukte“.
•	 Für DECLAR sind ebenfalls zwei Muster verfügbar:92 „Erklärung“. 
•	 Für	das	CHED-PP	ist	nur	ein	Muster	definiert:	„CHED-PP“.	

So drucken Sie ein unausgefülltes amtliches Einfuhrdokument aus: 
1. Klicken Sie im Menü „Veterinärdokumente“ auf das Untermenü „Unausgefüllte Bescheinigung“. 
2. Wählen Sie aus der betreffenden Dropdownliste die gewünschte Sprache aus.93

3. Wählen Sie das Muster des gewünschten unausgefüllten amtlichen Einfuhrdokuments aus: 
 „Gemeinsames Dokument für die Einfuhr (GDE)“. 
 „GVDE für Tiere“ 
 „GVDE für Tierprodukte“ 
 „Erklärung“94

	 „CHED-PP“	
2. Klicken Sie im unausgefüllten amtlichen Einfuhrdokument auf „Drucken“.
Anschließend wird das Muster des gewünschten unausgefüllten amtlichen Einfuhrdokuments in der 
ausgewählten Sprache95	im	PDF-Format	auf	einer	neuen	Seite	dargestellt.	

92 D. h. außer dem „nicht harmonisierten Muster“ noch zwei weitere Muster. 
93 Die zum Drucken Ihres amtlichen Einfuhrdokuments auszuwählende Sprache muss eine Amtssprache des Bestimmungs-
lands oder eines Durchfuhrlands sein.
94 Wählen Sie das Muster der gewünschten DECLAR aus der Dropdownliste aus. 
95 Wiederholen Sie die Schritte für alle weiteren Sprachen. 
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III.8. AutomAtIsche e-mAIl-benAchrIchtIgungen In trAces 
Alle	 jeweils	 betroffenen	 gültigen	 und	 aktiven	 TRACES-Benutzer	 werden	 mit	 automatischen	 E-Mail-
Benachrichtigungen über bestimmte in TRACES bereits durchgeführte oder noch durchzuführende Schritte 
informiert. 

Diese Benachrichtigungen können nach Kategorien sortiert werden: 
Amtliche Einfuhrdokumente: Erstellung, Validierung, Ablehnung, Kontrolle, Ablehnung von Labortests, 
Annullierungen, Löschungen: 
 IMPORT
 GVDET 
 GVDEP
 GDE 
 DECLAR 
	 CHED-PP
 INTRA
 DOCOM
	 EXPORT

Die	Benachrichtigungs-E-Mails	bei	GVDEP	sind	nach	folgenden	Kategorien	zu	unterscheiden:	
•	 Benachrichtigungen über die Annehmbarkeit einer Durchfuhrsendung/Umladung (Felder 30 und 31), 
•	 Benachrichtigungen über die Zulässigkeit für den Binnenmarkt (Feld 32),
•	 Benachrichtigungen	über	überwachte	Beförderungen	(Feld	33)	und	über	spezifische	Zolllagerverfahren	

(Feld 34) und 
•	 Benachrichtigungen über die Nichtzulässigkeit bei Vernichtung oder Verarbeitung (Feld 35). 

Bei	 einer	 Durchfuhr	 Drittland-Drittland	 oder	 bei	 einer	 Umladung	 werden	 die	 automatischen	 TRACES-
Benachrichtigungen	per	E-Mail	unmittelbar	nach	Validierung	des	amtlichen	Einfuhrdokuments	versandt,	um	
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die	betroffenen	zuständigen	Behörden	(GKS/DPE/DPI	in	der	EU)	und	die	Bestimmungs-/Liefer-Drittländer	
zu informieren. 

Wenn ein in TRACES erstelltes amtliches Einfuhrdokument abgelehnt wird, erhalten Drittländer automatisch 
eine	E-Mail-Benachrichtigung	aus	TRACES.	

TRACES-Benutzer	können	wählen,	welche	automatischen	E-Mail-Benachrichtigungen	sie	erhalten	möchten.	
Dazu	gehen	sie	über	das	Menü	„Benutzer-	u.	Organisationenverwaltung“	in	das	Untermenü	„Benutzerprofil	
ändern“ und aktivieren die betreffenden Kontrollkästchen. 

Der	 Empfang	 dieser	 automatischen	 E-Mail-Benachrichtigungen	 in	 TRACES	 hat	 keine	 Auswirkungen	 im	
Hinblick	 auf	 den	 Zugang	 zum	 TRACES-Online-Informationssystem.	 Die	 Aktualisierung	 dieses	 Systems	
erfolgt unmittelbar nach Eingabe einer Änderung durch die zuständige Behörde. 

III.8.1. mengenprüfungen 
Wenn	die	Anzahl	der	Tiere	oder	das	Gewicht	von	Erzeugnissen	einen	zuvor	definierten	Wert	überschreitet,	
werden	TRACES-Benutzer	mit	einer	Warnmeldung	aufgefordert,	die	Menge	zu	prüfen.	Diese	Warnmeldung	
erscheint unmittelbar nach Einreichung des betreffenden Dokuments und wird immer wieder angezeigt, bis 
das amtliche Einfuhrdokument validiert wurde: 

„The entered quantity exceeds the fixed limit value: validate to confirm this quantity.“ 
(Die	eingegebenen	Menüs	überschreiten	den	definierten	Höchstwert:	Validieren	Sie	die	Eingabe,	um	

diese Menge zu bestätigen.)

Wenn ein amtliches Einfuhrdokument mit einer höheren Menge validiert wurde als vorgesehen, wird eine 
entsprechende Warnmeldung an die Europäische Kommission geschickt. 
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Für	lebende	Tiere	wurden	folgende	Höchstmengen	definiert:

KN-Code Arten Maximale Menge 
0101 100
0102 300
0103 1200
010410 1500
010420 1500
0105 200 000
010611 50
010612 12
010619 100

Artiodactyla 300
Perrissodactyla 15
Proboscida 15
Rodentia 10000
Lagomorpha 10000

010620 1000
010631 50
010632 1500
010639 10000
010690 1000
030110 40000
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III.8.2. gesIcherter zugAng

Der	 direkte	 Online-Zugang	 zu	 TRACES-Informationen	 über	 Hyperlinks	 in	 den	 von	 TRACES	 versandten	
automatischen	E-Mail-Benachrichtigungen	ist	durch	das	TRACES-Kennwort	geschützt.	
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IV. sonstIgE tracEs-MEnüs

IV.1. „berIchte“
Dieses	Menü	ermöglicht	 den	Zugriff	 auf	GVDET-	und	GVDEP96-Sendungen, die an den Grenzen der EU 
abgelehnt wurden.97 
Dazu klicken Sie auf: 
„Abgelehnte Sendungen – GVDE Tiere“ 
oder „Abgelehnte Sendungen – GVDE Produkte“. 

Zur	Verfeinerung	von	GVDE-Abfragen	können	verschiedene	Suchkriterien	definiert	werden.	
Mit	GKS	verknüpfte	TRACES-Benutzer	 (EU/EFTA/EWR)	haben	Zugang	zu	allen	abgelehnten	GVDE	 (EU/
EFTA/EWR). 
Benutzer	 in	 Drittländern	 können	 nur	 auf	 GVDE	 zugreifen,	 die	 über	 die	 Validierung	 von	 IMPORT-
Bescheinigungen auf einzelstaatlicher Basis eingereicht wurden. 

Um	die	 jeweils	 betroffenen	 geschäftlichen	Daten	 zu	 schützen,	wurden	 für	 alle	 TRACES-Benutzerprofile	
strenge	Zugangsregeln	definiert.	

96 Diese Funktion ist für GDE und für DECLAR (noch) nicht verfügbar. 
97 Ohne zeitliche Begrenzung.
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IV.2. „benutzer- und orgAnIsAtIonenVerwAltung“ 

IV.2.1. kennwort ändern / geheImfrAge und Antwort98 
Über	das	Menü	„Benutzer-	und	Organisationenverwaltung“	und	das	Untermenü	„Kennwort	ändern“	können	
TRACES-Benutzer	ihr	Kennwort	sowie	ihre	Geheimfrage	und	die	definierte	Antwort	ändern.	

IV.2.2. benutzerprofIl ändern99 
Über	das	Menü	„Benutzer-	und	Organisationenverwaltung“	gelangen	Sie	zum	Untermenü	„Benutzerprofil	
ändern“. Dort können Sie …

•	 die	Kategorien	definieren,	für	die	Sie	automatische	E-Mail-Benachrichtigungen	von	TRACES	erhalten	
möchten,100

•	 die	mit	Ihrem	TRACES-Profil	verknüpfte	Organisation	anzeigen,	
•	 die	Sprache	automatischer	E-Mail-Benachrichtigungen	und	das	Format	der	Benachrichtigungen	(HTML/

Text)	sowie	weitere	benutzerspezifische	Daten	mit	Ausnahme	des	Anmeldenamens	(E-Mail-Adresse)	
ändern.	Wenn	Sie	Ihre	E-Mail-Adresse	ändern	möchten,	wenden	Sie	sich	an	Ihre	zuständige	Behörde.	
Diese	kann	dann	einen	förmlichen	Antrag	an	das	TRACES-Team	übermitteln.	

98	 Weitere	Informationen	finden	Sie	im	Benutzerhandbuch	„Verwaltung	von	Organisationen,	Benutzern	und	Behörden“.	
99	 Weitere	Informationen	finden	Sie	im	Benutzerhandbuch	„Verwaltung	von	Organisationen,	Benutzern	und	Behörden“.
100	 Weitere	Informationen	finden	Sie	in	Abschnitt	„III.8.	Automatische	E-Mail-Benachrichtigungen	in	TRACES“.	
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IV.2.3. geschäftspArtner

Über	entsprechende	Webdienste	können	Sie	in	einem	TRACES-B2B-Konto	(B2B	=	Business	to	Business)	
eine Liste Ihrer Hauptgeschäftspartner herunterladen, um die Daten der betreffenden Organisationen in 
eine	 lokale	 Anwendung	 zu	 übertragen	 und	 die	 Daten	 anschließend	 über	 das	 B2B-Konto	 einreichen	 zu	
können. 
Dazu	wählen	Sie	im	Menü	„Benutzer-	und	Organisationenverwaltung“	das	Untermenü	„Geschäftspartner“.101

Wenn	Sie	als	„Für	die	Sendung	Verantwortlicher“	auf	„Geschäftspartner	aus	GVDE-Bescheinigungen	laden“	
(Feld 4)102 klicken, wird eine Liste von Geschäftspartnern der Organisationen erstellt, die in GVDET und 
101	 Auch	TRACES-Benutzer	in	einer	zuständigen	GKS	können	auf	dieses	Menü	zugreifen.	
102 Bei GVDET und bei GVDEP. 
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GVDEP	 in	 den	 Feldern	 „Versender/Ausführer“,	 „Empfänger“,	 „Importeur“	 und	 „Lieferanschrift“	 definiert	
wurden. 

IV.3. „betrIebslIstenVeröffentlIchung“ 
Weitere Informationen zur Präsentation und zur Verwaltung zugelassener Betriebslisten (LMS) sind auch 
dem im TRACES Toolkit103 enthaltenen Benutzerhandbuch „Verwaltung von Organisationen, Benutzern und 
Behörden“ zu entnehmen. 

103 TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.

https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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IV.4. hIlfe zur entscheIdungsfIndung

IV.4.1. progrAmm für Verstärkte kontrollen 
Die für mit GKS/DPE/DPI in der EU verknüpfte Marktteilnehmer und Benutzer in zuständigen Behörden in 
TRACES verfügbare Registerkarte „Programm für verstärkte Kontrollen“ steht in Einklang mit Artikel 24 der 
Ratsrichtlinie 97/78/EG. 

In allen Programmen für verstärkte Kontrollen können Sie verfügbare Informationen104 über das Menü „Hilfe 
zur	Entscheidungsfindung“	und	das	Untermenü	„Verstärkte	Kontrolle“	anzeigen.	Der	Zugang	beschränkt	
sich auf einen Lesezugriff. 

104 Aus Datenschutzgründen werden nur das Land, der Erzeugniscode und Informationen über Labortests angezeigt. 
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Das Suchkriterium „Status“, für das die Werte „Aktiv“, „Gelöscht“, „Erfüllt“, „Erzwungene Kontrollen“, 
„Neu“	und	„Angehalten“	definiert	sein	können,	bezieht	sich	auf	den	folgenden	RASFF-Arbeitsablauf:	
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IV.5. „gesetzgebung“ 
Das	Menü	„Gesetzgebung“	 leitet	TRACES-Benutzer	zur	Willkommensseite	von	EUR-Lex,	der	Website	für	
den	Zugang	zu	EU-Rechtsvorschriften	und	sonstigen	öffentlich	zugänglichen	Dokumenten.
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IV.6. „InformAtIonen“
Über	den	Hyperlink	„Informationen“	oben	rechts	im	TRACES-Bildschirm	gelangen	Sie	zum	TRACES Toolkit105 
auf	der	CIRCABC-Website.106 

Über das TRACES Toolkit107	gelangen	Sie	zu	anderen	TRACES-Benutzerhandbüchern,	
Videos und Vorlagen. 
Bezüglich der Einreichung amtlicher Einfuhrdokumente sollten Sie sich die 
Anleitungsvideos zum Klonieren und zum Einreichen amtlicher Einfuhrdokumente 
anschauen: 

Das TRACES Toolkit enthält alle hilfreichen Informationen in einem einzigen 
„Plattformdokument“ und erleichtert Ihnen den Umgang mit TRACES. 

105 TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.
106 CIRCABC: Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens. 
107 TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.

https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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V. FaQ

V.1. sIe können eIn neues AmtlIches eInfuhrdokument nIcht eInreIchen. 
Wenn beim Einreichen eines neuen amtlichen Einfuhrdokuments in einem Untermenü des Menüs 
„Veterinärdokumente“	die	Funktion	„Neu“	nicht	angezeigt	wird,	wurde	Ihr	TRACES-Profil	vielleicht	nicht	
mit der richtigen zuständigen Behörde (GKS/DPE/DPI in der EU) verknüpft, sondern einer zuständigen 
örtlichen	Behörde	(LVE	=	lokale	Veterinäreinheit)	zugeordnet.	

Jedem	TRACES-Profil	werden	spezifische	Zugangsrechte	zugewiesen.	Vielleicht	sind	manche	Funktionen	
deshalb für Sie nicht zugänglich. 

Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Behörde, mit welcher zuständigen Behörde Sie in TRACES 
tatsächlich verknüpft wurden. 

V.2. wArnmeldung: „multIple submIssIons not Allowed“ 

Die Warnmeldung „Multiple submissions not allowed“ (Mehrfache Einreichungen sind nicht zulässig.) 
kann angezeigt werden, wenn Sie in TRACES versuchen, Daten (ein amtliches Einfuhrdokument, eine 
Organisation, ein Benutzerkonto usw.) zu validieren, einzureichen, zu löschen usw. und die Funktionen 
„Zurück“	oder	„Vor“	Ihres	Internet-Browsers	(z.	B.	MS	Internet	Explorer	oder	Mozilla	Firefox)	zu	verwenden.	

Da	die	Schaltflächen	„Vor“	und	„Zurück“	zu	Ihrem	Browser	(und	nicht	zu	TRACES)	gehören,	können	Sie	
diese	Schaltflächen	nicht	verwenden,	um	in	TRACES	vorgenommene	Eingaben	rückgängig	zu	machen.	

V.3. wArnmeldung: „securIty exceptIon: you do not hAVe the rIghts to perform 
the requested operAtIon“

Die Warnmeldung „Security exception: you do not have the rights to perform the requested operation“ 
(Sicherheitsrelevante Ausnahme: Sie verfügen nicht über die erforderlichen Rechte für die gewünschte 
Funktion.)	kann	in	folgenden	Fällen	auf	Ihrem	TRACES-Bildschirm	angezeigt	werden:	



TRAde Control and Expert System
(TRACES)

117 / 120

1/ Sie versuchen, Änderungen an einem amtlichen Einfuhrdokument zu speichern, dessen Status von 
einem	anderen	TRACES-Benutzer	geändert	wurde.	
Einer Ihrer Kollegen beim betreffenden Marktteilnehmer bzw. bei der betreffenden zuständigen Behörde 
hat vielleicht inzwischen das amtliche Einfuhrdokument bearbeitet, indem er Teil I (Sendung) bescheinigt 
oder gelöscht hat. Daher ist ein weiterer Zugriff auf das amtliche Einfuhrdokument bzw. eine weitere 
Bearbeitung des Dokuments nicht mehr möglich. 

2/ Sie versuchen, auf einen Typ eines amtlichen Einfuhrdokuments zuzugreifen, für den in Ihrem 
TRACES-Benutzerprofil	 nicht	 die	 erforderlichen	 Zugriffsrechte	 definiert	 wurden.108 Vielleicht versuchen 
Sie	beispielsweise,	die	Bezugsnummer	des	amtlichen	Einfuhrdokuments	in	die	URL-Leiste	Ihres	Internet-
Browsers einzugeben. 
Weitere	 Informationen	 finden	 Sie	 in	 Abschnitt	 „III.1.3.	 Alternative	 Zugriffsmöglichkeiten	 und	
Einschränkungen“. 

V.4. wArnmeldung: „the certIfIcAte Is not found“ 

Die	Warnmeldung	„The	certificate	is	not	found“	(Die	Bescheinigung	wurde	nicht	gefunden.)	kann	auf	Ihrem	
TRACES-Bildschirm	angezeigt	werden,	wenn	Sie	versuchen,	auf	ein	„neues“	amtliches	Einfuhrdokument	
zuzugreifen,	 das	 nach	 einer	 automatischen	 E-Mail-Benachrichtigung	 in	 TRACES	 von	 einem	 anderen	
TRACES-Benutzer	bereits	gelöscht	wurde.	
Vielleicht hat einer Ihrer Kollegen beim betreffenden Marktteilnehmer bzw. bei der betreffenden zuständigen 
Behörde das amtliche Einfuhrdokument inzwischen bereits gelöscht. 

V.5. wArnmeldung: „gen 002...“ (unerwArtete fehlermeldung)
Wir	 empfehlen	 Ihnen,	 den	 TRACES-Problembericht	 (Problem	 Statement	 Report)	 im	 TRACES Toolkit 
auszufüllen.109 

Senden Sie den Bericht bitte unter sanco-traces@ec.europa.eu	 an	 das	 TRACES-Team.	 Ihre	 zuständige	
Behörde unterrichten Sie bitte in Kopie (CC).110 

108	 Beispielsweise	INTRA,	wenn	Sie	als	TRACES-Benutzer	einer	GKS,	einem	benannten	Eingangsort	oder	einer	benannten	
Eingangszollstelle zugeordnet wurden. 
109 TRACES Toolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd.
110 Im TRACES Toolkit	finden	Sie	ein	Formular	zur	Eingabe	eines	Problemberichts.	

https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
mailto:sanco-traces@ec.europa.eu
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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VI. WEItErE InForMatIonEn und kontaktdatEn: 
Wir	 empfehlen	 nachdrücklich,	 dass	 Sie	 sich	 als	 TRACES-Marktteilnehmer	 an	 Ihre	 zuständige	 Behörde	
wenden. Dort wird man Ihre Fragen beantworten oder Sie an entsprechend zuständige und kundige Stellen 
weiterleiten. 

Weitere Unterstützung: 
An	das	TRACES-Team	können	Sie	Fragen	zum	Funktionieren	von	TRACES	als	webbasiertes	System	richten:	
 TRACES Toolkit mit den Abschnitten „Notfallplan“111 (Contingency Plan) und „Problemberichte“112  
 (Problem Reporting). 
 TRACES-Präsentationen113

	 E-Mail:	sanco-traces@ec.europa.eu114

 Tel.: +32 2 297 63 50
 Fax: +32 2 299 43 14

Auf der LMS-Website115	finden	Sie	Antworten	auf	Fragen	im	Zusammenhang	mit	
der Veröffentlichung von Betriebslisten.

Auf der RASFF-Website116	finden	Sie	Informationen	zu	Fragen	im	Zusammenhang	
mit	dem	RASFF-System	(Rapid	Alert	System	for	Food	and	Feed	=	Schnellwarnsystem	
für	Lebens-	und	Futtermittel).

In der Online-Zolltarifdatenbank	(TARIC)117	finden	Sie	Informationen	zu	den	von	
GKS	verwendeten	Codes	der	Kombinierten	Nomenklatur	(KN-Codes).

Auf der BTSF-Website118	finden	Sie	Antworten	auf	Fragen	im	Zusammenhang	mit	
dem Programm „Bessere Schulung für sicherere Lebensmittel“.

Auf der EUROPHYT-Website119	 finden	 Sie	 Informationen	 zu	 Pflanzen	 und	
Pflanzenerzeugnissen.

Im EXPORT	Helpdesk120 können Sie sich über die Voraussetzungen und die steuerlichen Regelungen für den 
Zugang zum Binnenmarkt sowie über Einfuhrzölle und sonstige Zollabgaben informieren.  

111 Notfallplan: https://circabc.europa.eu/w/browse/91fe2ba6-6d69-4bdc-94ad-304b7eb6ff05.
112 Problemberichte: In Arbeit. 
113	 TRACES-Präsentationen:	http://prezi.com/user/TRACES.
114	 Wenn	Sie	sich	an	das	TRACES-Team	wenden,	leiten	Sie	Ihre	Nachricht	bitte	auch	in	Kopie	(CC)	an	Ihre	zuständige	Be-
hörde. 
115	 LMS-Website:	http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_de.htm.
116	 RASFF-Website:	http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm. 
117 TARIC: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_de.htm.
118	 BTSF-Website:	http://www.foodinfo-europe.com/index.php?lang=english.
119	 EUROPHYT-Website:	http://ec.europa.eu/food/plant/europhyt/index_en.htm.	
120	 EXPORT	Helpdesk:	http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en.html.	

https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
https://circabc.europa.eu/w/browse/91fe2ba6-6d69-4bdc-94ad-304b7eb6ff05
http://prezi.com/user/TRACES/
mailto:sanco-traces@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
http://www.foodinfo-europe.com/index.php?lang=english
http://ec.europa.eu/food/plant/europhyt/index_en.htm
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en.html
https://circabc.europa.eu/w/browse/91fe2ba6-6d69-4bdc-94ad-304b7eb6ff05
http://prezi.com/user/TRACES
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_de.htm
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_de.htm
http://www.foodinfo-europe.com/index.php?lang=english
http://ec.europa.eu/food/plant/europhyt/index_en.htm
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en.html
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Stand: 23 Oct 2013

TRAde Control and Expert System  
(TRACES)

ist	ein	Management-Tool	zur	Nachverfolgung der Verbringung von 
Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus Drittländern und in 
der Europäischen Union. Außerdem wird die Einfuhr von Futtermitteln 
und	 Lebensmitteln	 nichttierischen	 Ursprungs	 sowie	 von	 Pflanzen,	
Samen und Vermehrungsmaterial in die EU erfasst. 

TRACES soll die Beziehungen zwischen dem privaten und dem 
öffentlichen Sektor verbessern und die Zusammenarbeit 
zwischen	 EU-Parteien	 verstärken. Das System soll den Handel 
erleichtern, die Sicherheit der Lebensmittelkette verbessern und 
zum Tierschutz beitragen. 

Das System konsolidiert und vereinfacht die bestehenden 
Systeme. Es stellt eine wichtige Innovation im Hinblick auf die 
Verbesserung des Managements von Tierseuchen und auf die 
Reduzierung des Verwaltungsaufwands für Marktteilnehmer und 
zuständige Behörden dar. 

Dr. Didier CARTON
Bereichsleiter TRACES

Weitere Informationen
Bereich TRACES 

GD Gesundheit und Verbraucher
B232 03/057

B-1049	Brüssel
Tel: +32 2 297 63 50

E-Mail:	sanco-traces@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/traces/

http://prezi.com/user/TRACES/

Diese	Veröffentlichung	richtet	sich	an	TRACES-Benutzer.	
Sie	finden	dieses	Dokument	zum	Herunterladen	unter	

https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd

Verfasser 
Annelies VAN RANST

mailto:sanco-traces@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/traces/
http://prezi.com/user/TRACES/
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd

